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I.

2006

Verwaltungsvorschrift 
zur elektronischen Aktenführung 

in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen
(VV E-Akte NRW)

Runderlass 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 

Bau und Digitalisierung 

Vom 14. August 2024

Auf Grund des § 23 Absatz 2 Nummer 5 und Nummer 6 
des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) geän-
dert worden ist, bestimmt das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung im Einvernehmen 
mit dem Ministerpräsidenten und den übrigen Ministerien:

1 

Allgemeine Regelungen

1.1 

Anwendungsbereich

Die Verwaltungsvorschrift regelt das Führen elektroni-
scher Akten und gilt für die öffentlich-rechtliche Verwal-
tungstätigkeit der Behörden und sonstiger der Aufsicht 
des Landes Nordrhein-Westfalen unterstehender juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie dem 
Anwendungsbereich des E-Government-Gesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551) in der 
jeweils geltenden Fassung unterfallen und elektronische 
Akten führen oder diese nach § 9 Absatz 3 führen sollen. 
Abweichend dazu gilt die Verwaltungsvorschrift nicht für

1.  die Tätigkeit der Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 

2.  die staatlichen Hochschulen,

3.  das Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nord-
rhein-Westfalen sowie

4.  für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land 
Nordrhein-Westfalen. 

1.2 

Begriffsbestimmungen

1. Elektronische Akte

Eine elektronische Akte ist eine logische Zusammenfas-
sung sachlich zusammengehöriger oder verfahrensglei-
cher Vorgänge und aktenrelevanter Dokumente. Aktenre-
levant sind Schriftgut und entscheidungserhebliche 
 Bearbeitungsschritte dann, wenn sie zum späteren Nach-
weis der Vollständigkeit, der Nachvollziehbarkeit und 
der Transparenz des Verwaltungshandelns beweisfest 
vorzuhalten sind. Eine elektronische Akte kann nur in 
einem Dokumentenmanagementsystem geführt werden, 
das die ordnungsgemäße Aktenführung nach Nummer 2 
gewährleistet. Die elektronische Akte ersetzt auf diese 
Weise die Aktenführung auf Papierbasis.

2. Hybridakte

Eine Hybridakte ist eine elektronische Akte, die Hybrid-
vorgänge beinhaltet. Hybridvorgänge sind Vorgänge, bei 
denen aus rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht-
elektronische Bestandteile vorgehalten werden oder vor-
gehalten werden müssen. Akten, die bis zur Einführung 
der elektronischen Aktenführung analog geführt worden 
sind, danach aber elektronisch weitergeführt wurden, 
ohne ersetzend gescannt worden zu sein, sind ebenfalls 
Hybridakten.

2 
Elektronische Aktenführung

2.1 
Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung

Akten sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Ak-
tenführung zu führen. Diese folgen aus dem Rechts-
staatsprinzip und umfassen nachfolgende Gebote:

1.  Gebot der Aktenmäßigkeit: Das Handeln der Landes-
verwaltung Nordrhein-Westfalen ist im Regelfall 
durch die elektronische Aktenführung zu dokumen-
tieren.

2.  Gebot der Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit: 
Alle wesentlichen Verwaltungshandlungen müssen 
vollständig und nachvollziehbar abgebildet werden. 
Hierzu sind alle entscheidungsrelevanten Unterlagen 
und Bearbeitungsschritte zu dokumentieren und im 
Sach- und Zeitzusammenhang abzulegen. Der Stand 
und die Entwicklung der Vorgangsbearbeitung müs-
sen jederzeit aus den elektronisch geführten Akten 
nachvollziehbar sein.

3.  Gebot der wahrheitsgemäßen Aktenführung: Der In-
halt der Akten muss das Verwaltungshandeln korrekt 
abbilden.

4.  Gebot der Integrität und Authentizität: Die physische 
und logische Unversehrtheit der Akteninhalte muss 
jederzeit gewahrt sein. Zulässige Veränderungen müs-
sen grundsätzlich so angebracht werden, dass sie er-
kennbar und nachvollziehbar sind.

5.  Gebot der Vertraulichkeit: Es ist sicherzustellen, dass 
ausschließlich die Personen Zugriff auf Akten, Vor-
gänge und Dokumente erhalten, die deren Inhalt zur 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung benötigen. Die An-
forderungen des Datenschutzes sind zu beachten.

6.  Gebot der langfristigen Sicherung: Der Aktenbestand 
ist entsprechend den Aufbewahrungs- und Dokumen-
tationspfl ichten langfristig zu sichern. Soweit Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften keine bestimmten Auf-
bewahrungsfristen vorsehen, sind diese in der behörd-
lichen Aktenordnung festzulegen. 

2.2 
Objekthierarchie

Eine elektronische Akte gliedert sich in die Objektebe-
nen 

1.  Akte,

2.  Vorgang und

3.  Dokument. 

Akten werden auf der Basis des jeweils gültigen Akten-
plans angelegt. Eine Akte enthält einen oder mehrere 
Vorgänge, ein Vorgang enthält ein oder mehrere Doku-
mente, die im sachlichen Zusammenhang zueinanderste-
hen. Elektronische Dokumente werden in Vorgängen zu-
sammengefasst und der Akte zugeordnet.

2.3 
Metadaten

Eine elektronische Aktenführung benötigt neben den ei-
gentlichen Dokumenten weitere Informationen über die 
Schriftgutobjekte, etwa zur Recherche von Inhalten, zur 
Strukturierung von Unterlagen oder zur Steuerung von 
Geschäftsprozessen. Akten, Vorgänge und Dokumente 
werden daher im Dokumentenmanagementsystem mit 
inhaltlichen und technischen Metadaten beschrieben 
(zum Beispiel Aktenzeichen, Vorgangszeichen, Dokumen-
tenbetreff).

2.4 
Nachvollziehbarkeit einer Hybridakte

Der Zusammenhang zwischen elektronischen und nicht-
elektronischen Bestandteilen muss dauerhaft nachvoll-
ziehbar sein. Dies erfolgt beispielsweise durch die Ver-
wendung von Metadaten.
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3 
Aufbewahrung und Archivierung

Elektronische Akten, Vorgänge und Dokumente sind 
während der gesamten Aufbewahrungsfrist auffindbar 
und lesbar zu halten. Hierfür sollen langzeitstabile Da-
tenformate verwendet werden. Unberechtigte Zugriffe 
und Veränderungen sind zu verhindern. Die korrekte 
Aufbewahrung während der Aufbewahrungsfrist ist 
durch die jeweils aktenführende Stelle sicherzustellen. 
Alle Akten oder Vorgänge, die zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr erforderlich sind, insbesondere diejenigen, 
deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, sind auszuson-
dern und nach § 4 des Archivgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 188) in der jeweils 
geltenden Fassung dem Landesarchiv anzubieten. Das 
Landesarchiv übernimmt die archivwürdigen Vorgänge 
und ist für dessen Langzeitarchivierung zuständig. Die 
nicht archivwürdigen Vorgänge sind im Anschluss an die 
Bewertung durch das Landesarchiv von der aktenfüh-
renden Stelle zu vernichten. §  11 des Archivgesetzes 
Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.

4 
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 920

2123

Erste Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe

Vom 7. Juni 2024

Auf Grund der §§  23 Absatz  1 und 42 Absatz  1 Satz  1 
des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S.  403), das zuletzt durch Gesetz vom 30. Januar 2024 
(GV. NRW. S. 81) geändert worden ist, hat die Kammer-
versammlung der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe in 
ihrer Sitzung am 7. Juni 2024 folgende Satzung beschlos-
sen:

Artikel 1

Die Weiterbildungsordnung der Zahnärztekammer West-
falen-Lippe vom 26. November 2016 (MBl. NRW. 
2017 S. 624) wird wie folgt geändert:

In §  7 Absatz  1 wird nach Satz drei der folgende Satz 
vier angefügt: „Die Befristung läuft erstmalig frühestens 
am 31. Dezember 2027 aus.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in 
Kraft.

Ausgefertigt:

Münster, den 10. Juli 2024

Jost  R i e c k e s m a n n

Präsident der Zahnärztekammer 

Westfalen-Lippe

Genehmigt:

Düsseldorf, den 12. August 2024

H a m m

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

Münster, den 21. August 2024

Jost  R i e c k e s m a n n

Präsident der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe

– MBl. NRW. 2024 S. 921

2160

Richtlinien für die Förderung 
nach dem Kinder- und Jugendförderplan

(KJFP NRW)

Runderlass 
des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, 

 Gleichstellung, Flucht und Integration

Vom 30. August 2024

Inhaltsübersicht

A  Allgemeiner Teil

B  Einzelförderrichtlinien (EFR)

I.  Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler 
Einrichtungen und Angebote

II.  Projektförderung

III.  Förderung von Einzelpositionen

C  Geltungsdauer

A

Allgemeiner Teil

1

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Fachbezogene Pauschalen

Die Förderrichtlinie gilt nicht für fachbezogene Pau-
schalen der Positionen 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 und der Posi-
tion 1.16 sowie der Position 1.9 des Kinder- und Jugend-
förderplanes des Landes Nordrhein-Westfalen 2023 – 
2027 vom 12. Juli 2023 (MBl. NRW. S. 824), sofern es sich 
um die Fachberatung der Jugendförderung der Landes-
jugendämter handelt.

1.2

Rechtsgrundlagen

Das Land gewährt darüber hinaus entsprechend diesen 
Richtlinien auf der Grundlage der §§ 23 und 44 der Lan-
deshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt 
durch Artikel  2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (GV. 
NRW. S.  431) geändert worden ist, im Folgenden LHO, 
sowie den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445), die zuletzt 
durch Runderlass vom 29. Februar 2024 (MBl. NRW. 
S. 339) geändert worden sind, im Folgenden VV zur LHO 
beziehungsweise VVG zur LHO, Zuwendungen zu Leis-
tungen in den Bereichen der Jugendhilfe, die in den 
§§ 10 bis 14 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes 
vom 12. Oktober 2004 (GV. NRW. S.  572) das zuletzt 
durch Gesetz vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 151) ge-
ändert worden ist, näher genannt sind. Ein Anspruch der 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger auf Förderung besteht nicht. Die jeweilige Bewilli-
gungsbehörde entscheidet über Zuwendungen auf Grund 
ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel. Grundlage hierfür ist der Kinder- 
und Jugendförderplan 2023-2027.
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1.3
Besondere Bestimmungen

1.3.1

Die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger sind verpfl ichtet, die Fördermittel zweckentspre-
chend, wirtschaftlich und sparsam sowie den Zielen ih-
rer Arbeit entsprechend zu verwenden. 

1.3.2

Durch die Zuwendungen dürfen die Autonomie der Trä-
ger, ihre Vielfalt und Pluralität sowie ihr Recht auf freie 
Gestaltung der Angebote nicht eingeschränkt werden.

1.3.3

Bei Kooperationsmaßnahmen muss die Zuwendungs-
empfängerin oder der Zuwendungsempfänger als verant-
wortlicher Veranstalter auftreten. Hierbei ist es notwen-
dig, dass ihr beziehungsweise ihm ein maßgeblicher Ein-
fl uss auf den Ablauf und die Durchführung der 
Veranstaltung zukommt und dies anhand der Unterlagen 
nachvollziehbar ist. Eine Kooperation, die sich lediglich 
auf die Übernahme der Ausgaben beschränkt, ist nicht 
förderbar.

1.3.4

Für den Einsatz der pädagogisch tätigen Fachkräfte fi n-
den die Bestimmungen der §§ 72 und 72a des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert wor-
den ist, Anwendung. Der besondere Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung gemäß §  8a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch ist zu beachten. Bei Anstellungsverträ-
gen muss das Direktionsrecht bei der Zuwendungsemp-
fängerin oder bei dem Zuwendungsempfänger verankert 
sein.

1.3.5

Über die Höhe der Vergütung wie zum Beispiel die Ein-
gruppierung und über die wöchentliche Arbeitszeit der 
Fachkräfte entscheidet die Trägerin oder der Träger. § 28 
Absatz 2 des Haushaltsgesetzes Nummer 1.6 VV zu § 44 
LHO in Verbindung mit Nummer  1.3 der Anlage 2 zu 
Nr. 5.1 VV zu § 44 LHO, im Folgenden ANBest-P bezie-
hungsweise Nummer  1.3 der Anlage 1 zu Nr.  5.1 VV zu 
§  44 LHO, im Folgenden ANBest-I sind in den jeweils 
geltenden Fassungen anzuwenden. Die vorgenannten 
Verwaltungsvorschriften sind sinngemäß auch für Zu-
wendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger 
gemäß Nummer 2.1 Satz 2 anzuwenden. 

1.3.6

Voraussetzung für eine Förderung von Einzelmaßnahmen 
ist, dass es sich im Hinblick auf den Zeitraum um ein in 
sich abgeschlossenes Projekt handelt.

1.3.7

Bei Projektförderungen von Zuwendungsempfängerin-
nen und Zuwendungsempfängern können in begründe-
ten Einzelfällen auch allgemeine Ausgaben als zuwen-
dungsfähig anerkannt werden, wenn sie dem jeweiligen 
Projekt zugerechnet werden können.

1.3.8

Die Gewährung von Zuwendungen setzt grundsätzlich 
den Einsatz von Eigenmitteln voraus. Für den außerge-
meindlichen Bereich darf eine Zuwendung für Projekt-
förderungen gemäß Abschnitt B.II „Projektförderun-
gen“ dieser Richtlinien sowie für die EFR 5.5 Num-
mer  4 aus dem Abschnitt B.III „Förderung von 
Einzelpositionen“ ausnahmsweise zu mehr als 90 Pro-
zent oder zur Vollfi nanzierung bewilligt werden, wenn 
die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger an der  Erfüllung des Zwecks kein oder ein 
nur geringes wirtschaftliches Interesse hat, das gegen-
über dem Landesinteresse nicht ins Gewicht fällt, oder 
wenn die Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen 

Umfang nur bei Übernahme sämtlicher zuwendungsfä-
higer Ausgaben durch das Land möglich ist.

1.3.9

Von der Ausnahmeregelung nach Nummern 2.4.3 VV zu 
§  44 LHO beziehungsweise 2.3.3 VVG zu §  44 LHO ist 
kein Gebrauch zu machen.

1.3.10

Bei allen Veröffentlichungen ist in geeigneter Weise auf 
eine Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan 
des Landes unter Verwendung des Logos der Obersten 
Landesjugendbehörde hinzuweisen.

2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

2.1

Die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger sind grundsätzlich die Träger der freien und öf-
fentlichen Jugendhilfe. Zuwendungsempfängerinnen 
können auch Gemeinden sein, die nicht Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe sind, gleichwohl aber Aufgaben 
der Jugendhilfe für den örtlichen Bereich wahrnehmen. 
Die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger ergeben sich aus Nummer  2 der jeweiligen Ein-
zelförderrichtlinie. Sie sollen ihren Sitz grundsätzlich in 
Nordrhein-Westfalen haben und nach § 75 SGB des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch anerkannt sein, soweit die 
Einzelförderrichtlinien nichts Anderes bestimmen. 

2.2

Zuwendungen dürfen nicht gewährt werden an Träger, 
die gewerblich oder unter Berücksichtigung ihrer Trä-
gerstruktur im überwiegenden Interesse von einem oder 
einigen gewerblichen Unternehmen arbeiten.

3
Zuwendungsvoraussetzungen, Gegenstand der Förderung

3.1

Die Zuwendungsvoraussetzungen ergeben sich aus Num-
mer 3 der jeweiligen Einzelförderrichtlinie.

3.2

Zu Sachausgaben zählen auch Ausgaben für Honorar-
kräfte sowie Ausgaben nach § 8 Absatz1 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 2009 (BGBl.  I S.  3710, 3973; 
2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 30. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 173) geändert wor-
den ist.

3.3

Bürgerschaftliches Engagement in der Form von freiwil-
ligen, unentgeltlichen Arbeiten kann bei der Förderung 
nach diesen Richtlinien auf der Grundlage der jeweils 
geltenden Fassung der Richtlinie zur Berücksichtigung 
von bürgerschaftlichem Engagement bei der Gewährung 
von Zuwendungen im Zuständigkeitsbereich der Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen vom 25. Oktober 2023 
(MBl. NRW. S.  1522) in der jeweils geltenden Fassung 
oder eine entsprechende Nachfolgeregelung als fi ktive 
Ausgabe in die Bemessungsgrundlage einbezogen wer-
den.

3.4

Bei Maßnahmen, die sich an besondere Zielgruppen rich-
ten, ist die Beurteilung der Zugehörigkeit von jungen 
Menschen zur Zielgruppe der Maßnahme entlang von 
Kategorien wie dem Vorliegen von sozialen Benachteili-
gungslagen, Behinderungen oder anderweitigen Beein-
trächtigungen, die Berücksichtigung von Migrations- 
oder Fluchterfahrungen, sexuellen Orientierungen und 
geschlechtlichen Identitäten sowie schließlich mögliche 
Benachteiligungen durch Diskriminierungen zum Bei-
spiel aufgrund von Behinderungen, Rassismus, Sexismus, 
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Antisemitismus, Klassismus, Trans-, Inter- und Homo-
feindlichkeit, des schulischen Leistungsniveaus sowie 
von Schulabschlüssen, der familiären und der Wohnsitu-
ation, des Wohnorts, gesundheitlicher Aspekte, sozialer 
Lage oder berufl ichen Status, von Kontakten zu anderen 
Hilfssystemen und Straffälligkeit vorzunehmen. Inter-
sektionale Aspekte sind hierbei zu beachten.

3.5

Im Rahmen von Einzelmaßnahmen werden zusätzliche 
außerunterrichtliche Bildungsangebote gefördert, die 
freiwillig sind, zusätzlich zum Unterrichtsangebot statt-
fi nden und von einem Träger der Jugendhilfe durchge-
führt werden. Auf Nummer  1.3.3 wird verwiesen. Pro-
jekte im Rahmen von gebundenen Ganztagsschulen so-
wie von Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich sind 
nicht förderfähig, wenn diese verbunden mit dem curri-
cularen Unterrichtsangebot stattfi nden oder Ersatz für 
fehlende Ganztagsangebote darstellen. Ausgaben, die 
durch die Teilnahme von Lehrkräften des Landes an ge-
förderten Angeboten entstehen wie zum Beispiel Fortbil-
dungen oder Seminare, sowie Ausgaben für Maßnahmen, 
die ausschließlich dem Schulbetrieb zuzuordnen sind 
wie zum Beispiel Klassenfahrten, sind nicht förderfähig.

3.6

Maßnahmen, die nach dem Weiterbildungsgesetz vom 
14. April 2000 (GV. NRW. S. 390) in der jeweils geltenden 
Fassung gefördert werden, sind nicht förderfähig.

3.7

Bei der Bewilligung von Zuwendungen liegt ein vorzeiti-
ger Maßnahmenbeginn abweichend von der allgemeinen 
Regelung in Nummer  1.3 der VV zu §  44 LHO bezie-
hungsweise Nummer 1.3 der VVG zu § 44 LHO erst vor, 
wenn eine der Bewilligung vorgelagerte Buchung einer 
Leistung, die für die Durchführung des Projektes not-
wendig ist, von der Zuwendungsempfängerin oder dem 
Zuwendungsempfänger nicht mehr storniert werden 
kann. Eine Bewilligung auf Basis des Satzes 1 kann nur 
dann erfolgen, wenn die Zuwendungsempfänger bei der 
vorgelagerten Buchung bereits die entsprechenden Rege-
lungen der ANBest-P beziehungsweise der Anlage 1 zu 
Nr. 5.1 VVG zu § 44 LHO, im Folgenden ANBest-G ange-
wendet haben.

4

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

4.1

Zuwendungsarten

Die Landesförderung wird als Projektförderung gewährt. 
Die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und 
des Landes NRW e.V. und die Arbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz – Landesstelle NRW e.V. werden 
institutionell gefördert.

4.2

Finanzierungsarten

Die Zuwendungen sind als Zuschuss oder Zuweisung mit 
der aus der Nummer 4 der jeweiligen Einzelförderricht-
linie sich ergebenden Finanzierungsart zu bewilligen.

4.3

Höhe der Förderung

4.3.1

Die Höhe der Förderung ist jeweils in Nummer 4 der je-
weiligen Einzelförderrichtlinie festgelegt.

4.3.2

Die Bagatellgrenze bei Zuwendungen an freie Träger be-
trägt in Abweichung von Nummer  1.1 VV zu §  44 LHO 
1 000 Euro, soweit die Einzelförderrichtlinien keine an-
deren Regelungen enthalten. 

4.3.3

Die Bagatellgrenze bei Zuwendungen an öffentliche Trä-
ger beträgt gemäß Nr. 1.1 VVG zu § 44 LHO 12 500 Euro.

5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszweckes 
erworben oder hergestellt werden, sind fünf Jahre für 
den Zuwendungszweck gebunden, sofern die Einzelför-
derrichtlinien nichts anderes bestimmen. Sollte das Pro-
jekt vor Ablauf dieser Frist enden, sind die Gegenstände 
bis zum Ablauf der fünf Jahre für vergleichbare Zwecke 
in der Jugendförderung einzusetzen. 

5.2

Sofern beim Wechsel einer Fachkraft spätestens nach 
drei Monaten seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine neue Fachkraft eingestellt wird, erfolgt keine Kür-
zung der Förderung.

6
Verfahren

6.1

Die für das Antrags-, Bewilligungs- und Verwendungs-
nachweisverfahren zu beachtenden Regelungen, Muster, 
Anlagen und Beiblätter sind im allgemeinen Teil und in 
den jeweiligen Einzelförderrichtlinien festgelegt. 

6.2

Bewilligungsbehörden sind die Landesjugendämter 
(Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe) 
als überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe so-
wie die Oberste Landesjugendbehörde. Zuständig für die 
Bewilligung ist der Landschaftsverband, in dessen Be-
reich der Träger seinen Sitz hat. Die Landesjugendämter 
haben sich bei der Anwendung und Auslegung der Richt-
linien untereinander abzustimmen. In Fällen, in denen 
die Landesjugendämter Zuwendungsempfänger sein sol-
len, ist die Oberste Landesjugendbehörde die Bewilli-
gungsbehörde. Darüber hinaus kann die Oberste Lan-
desjugendbehörde in Einzelfällen eine gesonderte Zu-
ständigkeit festlegen.

6.3

Die Förderanträge sind bis zum 1. Dezember des Vorjah-
res bei der zuständigen Bewilligungsbehörde einzurei-
chen, soweit kein anderer Stichtag bekannt gegeben 
wird.

6.4

Ein verbindliches Prüf- und Berechnungsschema für die 
Bewilligungsbehörden ergibt sich aus der Anlage 7.

6.5

Zu Fragen von grundsätzlicher Bedeutung betreffend das 
Achte Buch Sozialgesetzbuch behält sich die Oberste 
Landesjugendbehörde eine Entscheidung vor.

6.6

Bei Jahresvorhaben im Sinne dieser Richtlinie sind die 
bewilligten Zuwendungen ohne Anforderung der Zu-
wendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger 
in Teilbeträgen auszuzahlen, und zwar zum 15. Januar, 
15. April, 15. Juli und 15. Oktober, soweit die jeweilige 
Einzelförderrichtlinie nichts anderes vorsieht.

6.7

Soweit in der jeweiligen Einzelförderrichtlinie vorgese-
hen ist, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger (Erstempfangende) die bewilligten 
Zuwendungen an seine Untergliederungen oder Mit-
gliedsorganisationen weiterleiten darf, muss die Erst-
empfängerin oder der Erstempfänger sicherstellen, dass 
die Letztempfängerin oder der Letztempfänger die Ein-
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haltung der Bestimmungen des Zuwendungsbescheides 
und der Nebenbestimmungen beachtet und ihm gegen-
über nachweist. Bei der Weitergabe sind die Mittel als 
Zuschuss aus dem Kinder- und Jugendförderplan des 
Landes zu kennzeichnen.

6.8

Erfordert die Durchführung eines Projektes beziehungs-
weise einer Maßnahme einen Aufenthalt im Ausland, so 
hat der Träger dafür Sorge zu tragen, dass die teilneh-
menden Personen gegen Unfall, Krankheit und Scha-
densersatzansprüche ausreichend versichert sind.

6.9

Bei Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe kann 
die Bewilligungsbehörde von einer Rückforderung abse-
hen, wenn der zurückzufordernde Betrag 250 Euro nicht 
übersteigt. Für die Geltendmachung von Zinsansprüchen 
gilt dies entsprechend.

7
Nachweis der Verwendung

Der Verwendungsnachweis wird – sofern die jeweilige 
Einzelförderrichtlinie nichts Anderes bestimmt – gemäß 
Nummer 6.2 in Verbindung mit den Nummern 6.3 bis 6.5 
der ANBest-P erbracht (umfassender Verwendungsnach-
weis).

Für öffentliche Träger gelten im Hinblick auf den Um-
fang des Verwendungsnachweises die ANBest-G. 

Für institutionelle Förderungen gelten im Hinblick auf 
den Umfang des Verwendungsnachweises die ANBest-I.

Für die Förderung von Investitionen gelten im Hinblick 
auf den Umfang des Verwendungsnachweises die Anlage 
3 zu Nr. 5.1 zu § 44 LHO, im Folgenden NBest-Bau.

B
Einzelförderrichtlinien (EFR)

I.
Förderung landesweiter, regionaler und kommunaler 

Einrichtungen und Angebote 

EFR zu den Positionen 1.2, 1.9 und 1.13 des Kinder- und 
Jugendförderplans

1
Zuwendungszweck

1.1
Besondere Angebote der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit (Position 1.2 des Kinder- und Jugendförderplans)

Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen, Pro-
jekten, Initiativgruppen, als mobile Angebote oder Spiel-
platzarbeit bietet jungen Menschen Freizeitangebote und 
Unterstützung bei vielfältigen Fragen des Aufwachsens. 
Das Land fördert die Offene Kinder- und Jugendarbeit 
und unterstützt insbesondere die freien Träger bei der 
Bewältigung besonderer Herausforderungen bei der Wei-
terentwicklung der Angebote. 

Gefördert werden Einrichtungen und Angebote der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit, die zur Verbesserung des 
Angebots für besondere Zielgruppen und zur Bewälti-
gung sozialer Problemlagen beitragen. Gefördert werden 
können die Weiterentwicklung bestehender oder neue 
Angebote. Dabei sollen insbesondere auch Angebote für 
LSBTIQ*-Jugendliche berücksichtigt werden.

1.2
Fachstellen Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und 
 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Position 1.9 
des Kinder- und Jugendförderplans ohne Fachberater 
Jugendförderung der Landesjugendämter), Forschungs-
partnerschaften (Position 1.13 des Kinder- und Jugend-
förderplans)

Jugendförderung gewährleisten braucht Qualität. Um 
diese dauerhaft zu gewährleisten sind Qualitätssiche-

rung und Qualitätsentwicklung unabdingbar. Hierfür 
bedarf es entsprechender Informations- und Beratungs-
stellen einerseits sowie der Bereitstellung wissenschaftli-
cher Expertise andererseits.

Gefördert werden entsprechende Fachstellen der Jugend-
förderung mit Ausnahme der Fachberatung der Jugend-
förderung der Landesjugendämter vor allem in den Be-
reichen kulturelle Jugendarbeit, Jugendmedienarbeit, 
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozial-
arbeit, Jugendbeteiligung, geschlechtsspezifi sche Jugend-
arbeit, LSBTIQ*- Jugendarbeit sowie Forschungspart-
nerschaften.

2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe. 
Zuwendungsempfängerinnen können auch Gemeinden 
sein, die nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, 
gleichwohl aber Aufgaben der Jugendhilfe für den örtli-
chen Bereich wahrnehmen. 

Soweit es sich um Forschungspartnerschaften handelt, 
können auch wissenschaftliche Institute, gemeinnützige 
Institutionen, Stiftungen sowie Einzelpersonen wie zum 
Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder 
Fachleute im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe Zu-
wendungsempfänger sein.

3
Bemessungsgrundlage

Gefördert werden notwendige und angemessene Perso-
nal- und Sachausgaben. 

4
Finanzierungsart

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfi nanzie-
rung gewährt. 

5
Verfahren

5.1

Die Zuwendung wird für Jahresvorhaben gewährt.

5.2

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1, Muster 2 a 1 sowie die Anlage 2 zu verwenden.

5.3
Verwendungsnachweisverfahren

5.3.1

Für das Verwendungsnachweisverfahren nach Nummer 7 
Allgemeiner Teil sind zusätzlich das Muster 3 a sowie die 
Anlage 2 und die Beiblätter A und B zu verwenden.

5.3.2

Abweichend von Nummer  7 Allgemeiner Teil wird für 
Zuwendungen an den außergemeindlichen Bereich der 
Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt sowie einem zahlenmäßigen Nachweis. Es ist das 
Muster 3 a zu verwenden. 

Zusätzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufügen: 

a)  ein Finanzplan gemäß Anlage 2, 

b)  eine Aufstellung der Personalausgaben gemäß Bei-
blatt A und

c)  eine Aufstellung der Sachausgaben gemäß Beiblatt B. 

Darüber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien 
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen beizufü-
gen. Dies gilt nicht für die Angebote nach Position 1.13.
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II. 
Projektförderung

EFR zu den Positionen 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 und 6.2 des Kinder- und 
Jugendförderplans

1
Zuwendungszweck

1.1
Einmischende Jugendpolitik/Beteiligung/Mitbestimmung 
(Position 2.1 des Kinder- und Jugendförderplans)

Alle Politikbereiche beeinfl ussen die Lebenswelten jun-
ger Menschen. Eine einmischende Jugendpolitik hat das 
Ziel, jungen Menschen die Gelegenheit zu verschaffen, 
an den sie betreffenden politischen Willensbildungen 
und Entscheidungen mitzuwirken.

Gefördert werden daher zusätzlich zu bereits von öffent-
lichen und freien Trägern durchgeführten Mitwirkungs-, 
Beteiligungs- und Mitbestimmungsangeboten die Weiter-
entwicklung bestehender und die Schaffung neuer Ange-
bote. Zur Sicherung der Qualität insbesondere bei der 
Ausgestaltung von Partizipationsangeboten für junge 
Menschen können auch Qualifi zierungsangebote für 
Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe gefördert wer-
den. 

1.2
Demokratische, politische- und Wertebildung/Gedenk-
stättenfahrten (Position 2.2 des Kinder- und Jugend-
förderplans)

Es ist ein gesetzliches Ziel der Jugendförderung, mit ih-
ren Angeboten dazu beizutragen, dass junge Menschen 
sich zu gemeinschaftsfähigen und damit demokratischen 
Persönlichkeiten entwickeln. Damit sind auch verbun-
den, die Förderung einer entsprechenden Werteorientie-
rung sowie die Befähigung, undemokratische Haltungen 
und Bestrebungen erkennen zu können. 

Gefördert werden Angebote der politischen Jugendbil-
dung, der Herausbildung und Stärkung demokratischer 
Haltungen und Werte, soweit diese Angebote nicht schon 
Gegenstand der Förderung über fachbezogene Pauscha-
len sind. Die Förderung der politischen Bildungsarbeit 
umfasst auch Gedenkstättenfahrten zu Orten der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft („Opfer- und Täter-
orte“). Darüber hinaus sind Gedenkstättenfahrten zu 
entsprechenden Gedenkorten der Verbrechen der SED-
Diktatur förderfähig.

1.3
Digitalisierung in der Kinder- und Jugendförderung/ 
Jugendmedienarbeit (Position 3.1 des Kinder- und 
 Jugendförderplans)

Die Digitalisierung prägt nachhaltig die Lebenswelt jun-
ger Menschen. Die Auseinandersetzung mit digitalen 
Medien, Prozessen und Werkzeugen ist somit auch als 
eine zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe anzu-
sehen.

Gefördert werden Projekte, die die Stärkung von Kom-
petenzen in einer von Digitalisierung geprägten Welt für 
Kinder und Jugendliche zum Ziel haben. Ein wesentli-
cher Aspekt ist hierbei die Förderung der digitalen Teil-
habe und der Abbau digitaler Ungleichheit. Zudem fal-
len hierunter Angebote zur Stärkung von Medienkompe-
tenz. Darüber hinaus sollen die Angebote partizipativ 
die Interessen der Kinder und Jugendlichen einbeziehen 
und zur kritischen Refl exion anregen.

1.4
Demografi e/ländlicher Raum/regionale Anforderungen 
(Position 3.2 des Kinder- und Jugendförderplans)

Demografi scher Wandel sowie nationale und internatio-
nale Migrationsbewegungen führen zu unterschiedlichen 
Lebensbedingungen junger Menschen in den Regionen 
Nordrhein-Westfalens. Die Träger der Jugendhilfe stehen 
vor der Herausforderung, den Wandel so zu gestalten, 
dass allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen gute 
Bedingungen des Aufwachsens zur Verfügung stehen.

Gefördert werden Angebote, die zur Neugestaltung oder 
Weiterentwicklung der Jugendförderung vor Ort beitra-
gen und das Ziel verfolgen, unter sich verändernden Be-
dingungen bedarfsgerechte Angebote zu schaffen. 

1.5
Besondere Maßnahmen und Projekte (Position 3.3 des 
Kinder- und Jugendförderplans)

Neben Digitalisierung und demografi schem Wandel gibt 
es weitere Veränderungen, die die Kinder- und Jugend-
hilfe landesweit oder vor Ort vor neue Herausforderun-
gen stellen. Dies macht die Weiterentwicklung der Ange-
bote und Strukturen der Leistungen erforderlich. Das 
Land hat die Aufgabe, diese Weiterentwicklung anzure-
gen und zu fördern.

Gefördert werden Projekte und besondere Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe, die neue Initiativen und An-
sätze entwickeln, erproben oder implementieren. Die 
Projekte und Angebote sollen Anregungen und Anstöße 
für eine Weiterentwicklung von Kinder- und Jugendhilfe 
geben.

1.6
Forschung in der Kinder- und Jugendhilfe (Position 3.4 
des Kinder- und Jugendförderplans)

Die Kinder- und Jugendhilfe benötigt für ihre Weiterent-
wicklung neben der kritischen Refl exion der eigenen 
Praxis und deren Auswertung auch wissenschaftliche 
Erkenntnisse zum Beispiel zu Fragen der Veränderung 
der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Zu-
gleich bedarf es des Dialogs zwischen Wissenschaft, Ver-
waltung, Politik und Praxis über neue Erkenntnisse im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

Gefördert werden zum Beispiel Forschungsprojekte zur 
Kinder- und Jugendhilfe, zu Lebenswelten und Bil-
dungskontexten, zur Evaluation einzelner Projekte oder 
Angebotsformen sowie Veranstaltungen, Veröffentlichun-
gen sowie Vernetzung auf dem Gebiet der Kinder- und 
Jugendhilfe.

1.7
Teilhabe junger Menschen mit Zuwanderungserfahrung 
(Position 4.1 des Kinder- und Jugendförderplans)

Die Förderung der Integration und Persönlichkeitsbil-
dung von Menschen mit Zuwanderungserfahrung gehört 
zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendförderung. Sie 
soll mit geeigneten Angeboten die Chancen dieser jungen 
Menschen an einer gleichberechtigten gesellschaftlichen 
und berufl ichen Teilhabe verbessern. Zugleich soll die 
Jugendförderung dazu beitragen, das Verständnis für 
Vielfalt in der Gesellschaft zu fördern und Diskriminie-
rungen abzubauen.

Gefördert werden Angebote, die dazu beitragen, soziale 
Benachteiligungen abzubauen, die Chancengleichheit 
und Chancengerechtigkeit herzustellen und die Integra-
tion in den Sozialräumen zu fördern, zu festigen und 
weiterzuentwickeln.

1.8
Teilhabe junger Menschen mit Behinderung (Position 4.2 
des Kinder- und Jugendförderplans)

Die Förderung junger Menschen mit Behinderungen bei 
ihrer gesellschaftlichen Teilhabe ist auch eine Aufgabe 
der Jugendförderung. Sie kommt dieser Aufgabe nach, 
indem sie das gemeinsame Freizeiterleben behinderter 
und nicht behinderter junger Menschen ermöglicht, ge-
meinsame Bildungsprozesse initiiert und auf ein verbes-
sertes Klima für Inklusion hinwirkt.

Gefördert werden Angebote, die dazu beitragen, Teilhabe 
zu stärken, Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit 
zu verbessern, Diskriminierungen entgegenzuwirken und 
die Intentionen der UN-Behindertenrechtskonvention 
gesellschaftlich zu verankern. Im engen Kontext konkre-
ter Angebote für junge Menschen ist auch die Förderung 
der Qualifi kation von Fachkräften möglich. Leistungen, 
auf die für die einzelnen Kinder und Jugendlichen mit 
Behinderungen ein gesetzlicher Anspruch besteht, kön-
nen nicht gefördert werden.
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1.9
Teilhabe junger Menschen mit Benachteiligungslagen 
(Position 4.3 des Kinder- und Jugendförderplans)

Die Minderung oder der Ausgleich von Benachteili-
gungslagen junger Menschen, die sich aus sozialer Be-
nachteiligung oder individueller Beeinträchtigung erge-
ben, gehört zu den Aufgaben der Jugendförderung. Ins-
besondere wird dies möglich über Angebote zur 
Verbesserung der Chancengleichheit durch Bildung und 
Qualifi kation sowie durch Angebote zur Stärkung der 
Persönlichkeit.

Gefördert werden Angebote, die dazu beitragen, die sozi-
ale Teilhabe, Bildung und Qualifi kation von jungen Men-
schen dieser Zielgruppe zu verbessern. Auch können An-
gebote zur Überwindung akuter Not- und Konfl iktsitua-
tionen gefördert werden. Nicht förderfähig sind 
Angebote, die nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
– Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 
(BGBl.  I S. 850, 2094) oder dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel  1 des Gesetzes 
vom 24. März 1997, BGBl.  I S.  594, 595), in den jeweils 
geltenden Fassungen gefördert werden sowie Angebote, 
die den Erzieherischen Hilfen zuzurechnen sind.

1.10
Geschlechterrefl ektierende Angebote in der Kinder- und 
Jugendarbeit/Gender Mainstreaming (Position 4.4 des 
Kinder- und Jugendförderplans)

Mädchen und Jungen haben unterschiedliche Bedürf-
nisse und Erwartungen. Die Jugendarbeit hat die Auf-
gabe, diese Geschlechterdifferenz zu berücksichtigen 
und entsprechende Angebote zu entwickeln. 

Gefördert werden Projekte zu Gender Mainstreaming 
und zu geschlechterrefl ektierender Jungen- und Mäd-
chenarbeit. Entsprechende Angebote können auch ko-
edukativ durchgeführt werden.

1.11
Angebote für junge LSBTIQ*-Menschen (Position 4.5 des 
Kinder- und Jugendförderplans).

LSBTIQ*-Menschen haben spezifi sche Bedürfnisse und 
Bedarfe. Daher sollen Angebote entwickelt und umge-
setzt werden, die die unterschiedlichen Lebensentwürfe, 
sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitä-
ten junger LSBTIQ*-Menschen in den Blick nehmen. 

Gefördert werden Angebote, die junge Menschen mit ih-
ren unterschiedlichen Lebensentwürfen, sexuellen Ori-
entierungen und geschlechtlichen Identitäten mit ihren 
spezifi schen Bedürfnissen in den Blick nehmen und dazu 
beitragen, Akzeptanz und Vielfalt zu fördern.

Dies umfasst auch Angebote, die gezielt darauf ausge-
richtet sind, bestehende Angebote der Jugendförderung 
für die Bedarfe dieser Zielgruppen zu sensibilisieren.

Des Weiteren sind Angebote förderfähig, die über Vielfalt 
im Kontext des Themas Geschlecht aufklären und für 
Diversität sensibilisieren. Dies schließt sexualpädago-
gische und gesundheitsfördernde Ansätze ein.

1.12
Kinder- und Jugendarbeit in kommunalen Bildungs-
landschaften (Position 5.1 des Kinder- und Jugend-
förderplans)
Die außerfamiliären Bildungsprozesse von Kindern und 
Jugendlichen fi nden in unterschiedlichen lokalen Bezü-
gen wie zum Beispiel Schule und Jugendarbeit statt. 

Gefördert werden können Vorhaben kommunaler Bil-
dungslandschaften, soweit diese darauf abzielen, die vor-
handenen Bildungsangebote besser aufeinander zu be-
ziehen und entlang der Grundsätze der Jugendförderung 
weiterzuentwickeln, wobei hier die Vernetzung der Bil-
dungsakteure eine wichtige Komponente ist. Dies kann 
Angebote der Kooperation von Jugendförderung und 
Schule beinhalten. Besonders förderwürdig sind Ange-
bote, die junge Menschen bei der Entwicklung und 
Durchführung beteiligen. 

Soweit für Angebote andere Förderprogramme des Lan-
des oder landesrechtliche Rahmungen bestehen, ist eine 
Förderung über den Kinder- und Jugendförderplan nur 
im Ausnahmefall möglich. Über die Ausnahme entschei-
det die Oberste Landesjugendbehörde.

Gefördert werden können außerdem koordinierende Ak-
tivitäten der Jugendämter beim Aus- und Aufbau von 
Bildungslandschaften. Träger der Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit sind dabei in der Regel ebenso einzube-
ziehen wie Schulen, Volkshochschulen, Sportvereine, kul-
turelle Einrichtungen. Weiterhin können begleitende 
Maßnahmen der Qualifi zierung gefördert werden. Dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit der Kooperation ist in beson-
derer Weise Rechnung zu tragen.

1.13
Internationale Jugendarbeit (Position 5.2 des Kinder- 
und Jugendförderplans)

Das Erleben internationaler Jugendarbeit trägt zur Per-
sönlichkeitsbildung junger Menschen bei und fördert zu-
dem das interkulturelle Verständnis und die Akzeptanz 
von Vielfalt. Dies gilt grundsätzlich für alle jungen Men-
schen, in besonderer Weise aber für benachteiligte Ju-
gendliche, die weniger Zugang zu internationaler Erfah-
rung haben. 

Gefördert werden Jugendbegegnungen insbesondere mit 
dem Schwerpunkt Austausch mit Israel, den Ländern 
der Europäischen Union sowie der Türkei. Dabei sollen 
in der Regel nachhaltige Austauschstrukturen auf Ge-
genseitigkeit angestrebt oder gepfl egt werden. Zusätzlich 
können auch Jugendbegegnungen mit afrikanischen 
Ländern gefördert werden, auch wenn im Einzelfall 
Rückbegegnungen nicht möglich sind. Ebenfalls förder-
fähig sind Aktivitäten von Jugendgruppen im Zusam-
menhang mit dem Thema „Eine Welt“. Schließlich sind 
auch Maßnahmen des Fachkräfteaustauschs möglich, 
wenn diese der unmittelbaren Vor- oder Nachbereitung 
von Jugendaustauschmaßnahmen oder -programmen 
dienen.

1.14
Klima, Ökologie und Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(Position 5.3 des Kinder- und Jugendförderplans)

Junge Menschen wachsen heute in einer Welt auf, die 
durch globale Wirtschaftsbeziehungen, im globalen Maß-
stab nicht faire Produktionsbedingungen sowie die Kli-
maerwärmung beeinfl usst ist. Sie wollen und sollen sich 
mit Fragen der Globalisierung, der nachhaltigen Ent-
wicklung und der Gestaltung des gesellschaftlichen 
Wandels befassen. Insbesondere betrifft dies den Erwerb 
von Gestaltungskompetenz in lebensnahen Zusammen-
hängen, um Zukunfts- und Handlungsfähigkeit zu erlan-
gen.

Im Bereich Klima, Ökologie und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sind Vorhaben förderfähig, die es jungen 
Menschen ermöglichen, sich Wissen über Nachhaltig-
keitsfragen, Klimapolitik und ökologische Themen anzu-
eignen, zu refl ektieren und anzuwenden. Dies schließt 
Vorhaben ein, die das Engagement junger Menschen für 
Nachhaltigkeitsfragen, Klimapolitik und Ökologiethe-
men fördern.

1.15
Kulturelle Jugendarbeit (Position 5.4 des Kinder- und 
Jugendförderplans)

Die Auseinandersetzung mit kulturellen Themen, Mitteln 
und Formen eröffnet jungen Menschen die Möglichkeit, 
ästhetische Erfahrungen zu machen und sich mit ihrem 
eigenen kulturellen Selbstverständnis und dem von an-
deren auseinanderzusetzen. Dies dient zum einen der 
Entwicklung der Persönlichkeit, zum anderen der Ent-
wicklung von Verständnis und Akzeptanz anderer Vor-
stellungen und kulturellen Praxen. Auch öffnet kultu-
relle Jugendarbeit den Zugang zu eher traditionellen ge-
sellschaftlichen Beständen von Kunst und Kultur.

Gefördert werden Angebote, die jungen Menschen Mög-
lichkeiten zum eigenen künstlerischen oder kulturellen 
Ausdruck verschaffen. Darüber hinaus werden Angebote 
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gefördert, die zu einer gezielten Weiterentwicklung 
künstlerischen oder kulturellen Verständnisses beitragen. 

1.16
Präventive Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe 
(Position 6.1 des Kinder- und Jugendförderplans)

Junge Menschen sind zahlreichen Risiken ausgesetzt, die 
den Prozess des Aufwachsens und der Persönlichkeitsbil-
dung gefährden können. Der Gefahr, Opfer von Gewalt 
oder sexualisierter Gewalt zu werden, den Risiken 
schädlicher Einfl üsse durch problematische Medienin-
halte, der Gefahr durch extremistische Radikalisierung 
sowie der Gefahren, die von Suchtstoffen und stoffunge-
bundenen Süchten ausgehen, muss präventiv begegnet 
werden. 

Gefördert werden präventive Angebote zu den vielfälti-
gen Risiken des Aufwachsens. Dies umfasst auch die 
Themen politische und religiöse Radikalisierung, Risiken 
der Digitalisierung und des Umgangs mit Medien, Ge-
walt, Drogen-, Alkohol- und Tabakwarenmissbrauch. 
Insbesondere förderfähig sind Angebote zur Prävention 
sexualisierter Gewalt.

Darüber hinaus können Fortbildungs- und Beratungsan-
gebote für Träger gefördert werden, die sie bei der Ent-
wicklung, Anwendung und Überprüfung von Kinder-
schutzkonzepten unterstützen.

1.17
Gesundheit/Resilienz/Bewegungsförderung (Position 6.2 
des Kinder- und Jugendförderplans)

Gefördert werden Angebote der gezielten Gesundheits-, 
Resilienz- und Bewegungsförderung für Kinder und Ju-
gendliche. Dabei kann insbesondere ausgewogene Er-
nährung, ausreichende Bewegung, die seelische Gesund-
heit oder Suchtprävention im Mittelpunkt stehen. Die 
Angebote sollen jungen Menschen in ihrem Bestreben 
stärken, Selbstverantwortung für ihre körperliche und 
seelische Gesundheit zu übernehmen. Sie sollen ihre 
Zielgruppen niedrigschwellig erreichen, wohnortnah, 
ohne verpfl ichtende Mitgliedschaft und Teilnahmegebüh-
ren sein.

Soweit für Angebote andere Förderprogramme des Lan-
des oder landesrechtliche Rahmungen bestehen, ist eine 
Förderung über den Kinder- und Jugendförderplan nur 
im Ausnahmefall möglich. Über die Ausnahme entschei-
det die Oberste Landesjugendbehörde.

2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind: 

2.1

Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe; Zuwen-
dungsempfängerinnen können auch Gemeinden sein, die 
nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, gleich-
wohl aber Aufgaben der Jugendhilfe für den örtlichen 
Bereich wahrnehmen 

2.2

für die unter den Nummern 1.5 und 1.6 genannten Maß-
nahmen, neben den unter Nummer 2.1 genannten mögli-
chen Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungs-
empfängern, wissenschaftliche Institute, gemeinnützige 
Institutionen, Stiftungen sowie Einzelpersonen wie zum 
Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder 
Fachleute im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

3
Zuwendungsvoraussetzungen, Bemessungsgrundlage

3.1

Qualifi zierungen für Fachkräfte können gefördert wer-
den, soweit sie einem konkreten Projekt zuzurechnen 
sind. 

Bei Nummer 1.5 und 1.6 sind Ausgaben für 

a)  Treffen, Tagungen und sonstige Veranstaltungen für 
junge Menschen sowie für Fachkräfte und Experten 
aus Wissenschaft und Praxis nur als Sachausgaben 
zugelassen, soweit sie landespolitisch bedeutsam sind, 
und

b)  Veröffentlichungen und wissenschaftliche Untersu-
chungen nur als Sachausgaben zugelassen, wenn 
Thema beziehungsweise Gegenstand sowie Inhalt von 
kinder- und jugendpolitischer Bedeutung für die Lan-
desebene sind. 

3.2

Gefördert werden notwendige und angemessene Perso-
nal- und Sachausgaben.

Zu Personalausgaben zählen ausschließlich

a)  Ausgaben für befristete Beschäftigungsverhältnisse,

b)  Ausgaben zur befristeten Aufstockung bestehender 
Beschäftigungsverhältnisse und

c)  (anteilige) Ausgaben für bestehende Beschäftigungs-
verhältnisse, deren Begründung durch den Zuwen-
dungszweck unmittelbar erforderlich ist und die nicht 
bereits durch andere Fördermittel des Landes fi nan-
ziert werden.

4

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

4.1

Die Zuwendung wird in Form der Anteilfi nanzierung ge-
währt. Die Höhe der Förderung beträgt 

a)  für den außergemeindlichen Bereich bis zu 85 Prozent 
und 

b)  für öffentliche Träger 40 Prozent bis höchstens 
80 Prozent

der von der Bewilligungsbehörde als zuwendungsfähig 
anerkannten Gesamtausgaben gemäß Anlage 7. Die Re-
gelungen der Nummer  1.3.8 Allgemeiner Teil bleiben 
hiervon unberührt.

4.2

Bei Nummer  1.2 beträgt für Fahrten zu Gedenkstätten 
bei Zuwendungen an freie Träger die Bagatellgrenze in 
Abweichung von Nummer  4.3.2 Allgemeiner Teil und 
Nummer 1.1 VV zu § 44 LHO 500 Euro.

4.3

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger kann die Zuwendung unter Beachtung der 
Nummer  12 VVG zu §  44 LHO an Dritte weiterleiten, 
wenn diese die Maßnahmen durchführen und die für die 
Zuwendungsempfängerin oder den Zuwendungs-emp-
fänger maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungsbe-
scheides einschließlich Nebenbestimmungen auch dem 
oder der Dritten auferlegt werden. Die Zuwendungsemp-
fängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die ord-
nungsgemäße Verwendung der Mittel zu prüfen und 
nachzuweisen.

5

Verfahren

5.1

Die Zuwendung wird zu Einzelvorhaben gewährt.

5.2

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1, Muster 2 a 6 beziehungsweise Muster 2 a 7 so-
wie die Anlage 1 zu verwenden.
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5.3
Verwendungsnachweisverfahren

5.3.1

Für das Verwendungsnachweisverfahren nach Nummer 7 
Allgemeiner Teil sind zusätzlich das Muster 3 a sowie die 
Anlage 1 und die Beiblätter A und B zu verwenden.

5.3.2

Abweichend von Nummer  7 Allgemeiner Teil wird für 
Zuwendungen an den außergemeindlichen Bereich mit 
einer Fördersumme des Landes von unter 50 000 Euro 
der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt fest-
gelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt sowie einem zahlenmäßigen Nachweis. Es ist das 
Muster 3 a zu verwenden.

Zusätzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufügen:

a)  ein Finanzplan gemäß Anlage 1,

b)  eine Aufstellung der Personalausgaben gemäß Bei-
blatt A und

c)  eine Aufstellung der Sachausgaben gemäß Beiblatt B.

Darüber hinaus sind Kopien der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigungen beim Projektträger vorzuhalten.

III.
Förderung von Einzelpositionen

EFR zur Position 1.6: Präventionsarbeit mit besonderen 
Zielgruppen

1
Zuwendungszweck

Das Land sieht die Notwendigkeit präventiver Maßnah-
men zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Es hat 
sich daher zum Ziel gesetzt, Risiken, die den Prozess des 
Aufwachsens und der Persönlichkeitsentwicklung ge-
fährden, entgegenzuwirken. 

Das Land fördert: 

a)  Maßnahmen für gefährdete und straffällig gewordene 
Jugendliche und Heranwachsende (sogenannte Brü-
cke-Projekte) und 

b)  die sozialpädagogische Arbeit mit Fußball-Fan-Pro-
jekten im Rahmen des „Nationalen Konzepts Sport 
und Sicherheit“ und

c)  präventive Maßnahmen auf dem Gebiet rechtsextre-
mer Tendenzen, sexualisierter Gewalt an Mädchen 
und Jungen und Stärkung der Demokratieförderung. 

2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind:

a)  für Maßnahmen zu Nummer  1 Buchstabe a) Träger 
der freien Jugendhilfe, die eine Einrichtung für ambu-
lante sozialpädagogische Hilfe und Betreuung für ge-
fährdete und delinquent gewordene Jugendliche und 
Heranwachsende führen,

b)  für Maßnahmen zu Nummer  1 Buchstabe b) Träger 
von sozialpädagogisch begleiteten Fußballfan-Projek-
ten und

c)  für Maßnahmen zu Nummer  1 Buchstabe c) Träger 
der freien und öffentlichen Jugendhilfe. 

3
Bemessungsgrundlage, Zuwendungsvoraussetzungen

Gefördert werden:

a)  bei Maßnahmen zu Nummer 1 Buchstabe a) die not-
wendigen und angemessenen Personal- und Sachaus-
gaben zum Betrieb der unter Nummer 2. Buchstabe a) 
genannten Einrichtungen, wobei Voraussetzungen für 
die Förderungen sind, dass die „Brücke-Projekte“ im 

Zusammenhang mit richterlichen Weisungen gemäß 
§  10 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl.  I 
S.  3427), das zuletzt durch Artikel  21 des Gesetzes 
vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2099) geändert worden 
ist, durchgeführt werden und dass der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe das jeweilige Projekt in 
mindestens gleicher Höhe wie das Land fi nanziell för-
dert, und

b)  bei Maßnahmen zu Nummer 1 Buchstabe b) im Rah-
men der „Dreierfi nanzierung“ (siehe Nummer 4.2) die 
notwendigen und angemessenen Personal- und Sach-
ausgaben von Trägern von Fußballfan-Projekten, die 
im Rahmen des Nationalen Konzepts Sport und Si-
cherheit arbeiten, und 

c)  bei Maßnahmen zu Nummer  1 Buchstabe c) die not-
wendigen und angemessenen Personal- und Sachaus-
gaben.

4
Finanzierungsart

4.1

Die Zuwendung zu Nummer  3 Buchstabe a) wird in 
Form der Anteilfi nanzierung gewährt. Die Höhe der För-
derung beträgt für den außergemeindlichen Bereich bis 
zu 45 Prozent der von der Bewilligungsbehörde als zu-
wendungsfähig anerkannten Gesamtausgaben gemäß 
Anlage 7. Die Regelungen der Nummer 1.3.8 Allgemeiner 
Teil bleiben hiervon unberührt.

4.2

Die Zuwendung zu Nummer  3 Buchstabe b) wird in 
Form der Anteilfi nanzierung gewährt. Dabei betragen 
die Finanzierungsanteile grundsätzlich: Deutscher Fuß-
ball-Bund e. V. beziehungsweise DFL Deutsche Fußball 
Liga GmbH 50 Prozent, Land 25 Prozent und Kommune 
25 Prozent („Dreierfi nanzierung“ nach dem Nationalen 
Konzept Sport und Sicherheit).

4.3

Die Zuwendung zu Nummer 3 Buchstabe c) wird in Form 
der Festbetragsfi nanzierung gewährt. 

5
Verfahren

5.1

Zuwendungen zu Nummer 4.1 und zu Nummer 4.3

5.1.1

Die Zuwendungen werden für Jahresvorhaben gewährt.

5.1.2

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1, Muster 2 a 1 und Muster 2 a 11 sowie die An-
lage 2 zu verwenden.

5.2
Zuwendungen zu Nummer 4.2

5.2.1

Die Zuwendungen werden für Jahresvorhaben gewährt.

5.2.2

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1 und Muster 2 a 3 sowie die Anlage 2 sind zu 
verwenden.

5.3

Abweichend von Nummer  7 Allgemeiner Teil wird der 
Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt sowie einem zahlenmäßigen Nachweis. Es ist das 
Muster 3 a zu verwenden. 

Zusätzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufügen:
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a)  ein Finanzplan gemäß Anlage 2,

b)  eine Aufstellung der Personalausgaben gemäß Bei-
blatt A und

c)  eine Aufstellung der Sachausgaben gemäß Beiblatt B.

Darüber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien 
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen beizufügen.

EFR zur Position 1.7: Freiwilliges ökologisches Jahr

1
Zuwendungszweck

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein Bildungs-
jahr für junge Menschen nach Beendigung der Vollzeit-
schulpfl icht, das in den Bereichen des Natur- und Um-
weltschutzes sowie der nachhaltigen Entwicklung 
durchgeführt wird. Es bietet jungen Menschen Bildungs- 
und Lernmöglichkeiten und die Chance zur Weiterent-
wicklung ihrer Persönlichkeit.

2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen sind die beiden FÖJ-Zent-
ralstellen der Landesjugendämter sowie die von ihnen 
anerkannten Einsatzstellen des FÖJ in Nordrhein-West-
falen.

3
Zuwendungsvoraussetzung, Gegenstand der Förderung

Gefördert werden die auf der Grundlage des Jugendfrei-
willigendienstegesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl.  I 
S.  842) in der jeweils geltenden Fassung festgesetzten 
Ausgaben für Unterkunft, Verpfl egung, Taschengeld so-
wie die entstehenden Ausgaben für die Kranken-, Ren-
ten-, Pfl ege-, Arbeitslosenversicherung sowie die Ausga-
ben zur Unfallversicherung als auch die Ausgaben für 
die pädagogische Begleitung.

4
Finanzierungsart

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfi nanzie-
rung als Pauschale pro teilnehmenden Jugendlichen dif-
ferenziert nach internatsmäßiger Unterbringung und 
Heimschläfern auf der Grundlage des Jugendfreiwilli-
gendienstegesetzes sowie als Festbetragsfi nanzierung für 
die pädagogische Begleitung gewährt. 

5
Verfahren

5.1

Die Zuwendung wird für Jahresvorhaben bezogen auf 
das Schuljahr 1. August bis 31. Juli gewährt. Hierbei ist 
Folgendes zu beachten:

a)  Änderungen hinsichtlich der Stellenbesetzung sind 
dem Landesjugendamt als zuständige obere Landes-
behörde unverzüglich mitzuteilen;

b)  wird eine FÖJ-Stelle vor oder zum 15. eines Monats 
aufgegeben, so ist die Zuwendung für diesen Monat 
hälftig zu erstatten;

c)  bei einer Stellenaufgabe nach dem 15. eines Monats 
wird von einer Rückforderung für diesen Monat abge-
sehen;

d)  sollte die FÖJ-Stelle einen oder mehrere Monate un-
besetzt bleiben, so ist die Zuwendung hierfür zu er-
statten;

e)  eine nicht besetzte beziehungsweise freigewordene 
FÖJ-Stelle ist in Abstimmung mit dem Landesju-
gendamt beziehungsweise der FÖJ-Zentralstelle zügig 
neu zu besetzen.

5.2

Abweichend von Nummer  6.6 Allgemeiner Teil sind die 
Auszahlungstermine: 15. Februar, 15. Mai, 15. August so-
wie 15. Oktober.

5.3

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1 und Muster 2 a 4 beziehungsweise Muster 2 a 5 
sowie die Anlage 4 zu verwenden.

5.4

Abweichend von Nummer  7 Allgemeiner Teil wird der 
Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt festgelegt: 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt sowie einem zahlenmäßigen Nachweis. Es ist das 
Muster 3 a zu verwenden. Zusätzlich ist dem Verwen-
dungsnachweis eine auf den Einzelfall bezogene Aufstel-
lung je Einsatzstelle gemäß Anlage 4 beizufügen. Darü-
ber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien der 
Gehaltskonten beziehungsweise Stammblätter beizufü-
gen. Empfangsbescheinigungen wie zum Beispiel Quit-
tungen oder Überweisungsträger für Taschengeld und 
Heimschläfer-Pauschale sind vom Projektträger vorzu-
halten.

EFR zu Position 1.10: Ring politischer Jugend

1
Zuwendungszweck

Zur Wahrnehmung von Aufgaben der politischen Bil-
dung und zur Vermittlung von Erfahrungen politischer 
Willensbildung haben sich die Jugendorganisationen der 
demokratischen Parteien zum Ring Politischer Jugend 
NRW zusammengeschlossen. Gefördert werden die 
hauptamtliche Tätigkeit von Fachkräften der Jugendar-
beit und die Durchführung von Angeboten der politi-
schen Bildung.

2
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind die Mitgliedsverbände des 
Rings Politischer Jugend NRW, sofern sie Jugendorgani-
sationen der im Landtag NRW oder im Bundestag ver-
tretenen Parteien sind und über mehr als 1 500 Mitglie-
der in Nordrhein-Westfalen verfügen.

3
Zuwendungsvoraussetzungen, Gegenstand der Förderung

Gefördert werden:

3.1

Die hauptamtlich tätigen Fachkräfte der Jugendarbeit 
zur Wahrnehmung der Aufgaben auf Landesebene sowie 
Ausgaben für Planungs- und Leitungsaufgaben der Lan-
desverbände,

3.2

die Angebote der außerschulischen Jugendbildung,

3.3

Angebote der im Kinder- und Jugendförderplan genann-
ten Handlungsfelder können örtlich und überörtlich be-
ziehungsweise regional durchgeführt werden, wobei sie 
in der Regel nur gefördert werden, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind:

a)  An den Bildungsveranstaltungen müssen mindestens 
sieben junge Menschen teilnehmen.

b)  Der Veranstaltungsort soll in Nordrhein-Westfalen, in 
einem benachbarten Bundesland, im angrenzenden 
Ausland oder in Berlin liegen.

c)  Der Wohnsitz einer überwiegenden Anzahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer muss in Nordrhein-
Westfalen liegen.

d)  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der pädagogi-
schen Angebote müssen junge Menschen oder ehren-
amtliche sowie neben- oder hauptberufl iche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendar-
beit, der Jugendsozialarbeit oder des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes sein.
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3.4

Bei der Förderung von Wochenendmaßnahmen im Rah-
men von Internatsveranstaltungen sind die Fördervor-
aussetzungen nach Nummer 3.3 auch dann erfüllt, wenn 
innerhalb von 48 Stunden insgesamt zehn Zeitstunden 
Bildungsarbeit durchgeführt werden.

3.5

Maßnahmen im Rahmen der verbandsbezogenen Arbeit, 
zum Beispiel Organisation des Verbandes, Planung von 
Arbeitsabläufen aber auch Vorstands-, Ausschusssitzun-
gen und Konferenzen gehören nicht zu den Bildungs-
maßnahmen im Sinne des Kinder- und Jugendförder-
plans und sind nicht zuwendungsfähig.

4

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

4.1

Die Zuwendung wird in der Form der Festbetragsfi nan-
zierung gewährt. 

4.2

In die Förderung von Bildungsmaßnahmen dürfen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bis zum Alter von 35 Jah-
ren einbezogen werden.

4.3

Wahlkampfmaßnahmen und Parteiveranstaltungen sind 
nicht zuwendungsfähig.

4.4 

Gefördert werden Bildungsveranstaltungen wie folgt:

a)  Bei Veranstaltungen von mindestens fünf Zeitstunden 
Bildungsarbeit mit Übernachtung (Internatsveran-
staltungen) kann je Tag und Teilnehmerin beziehungs-
weise Teilnehmer ein teilnehmerbezogener Förderbe-
trag von bis zu 70 Euro eingesetzt werden,

b)  bei Bildungsveranstaltungen von mindestens fünf 
Zeitstunden Bildungsarbeit ohne Übernachtung (Ta-
gesveranstaltungen) kann je Tag und Teilnehmerin be-
ziehungsweise Teilnehmer ein teilnehmerbezogener 
Förderbetrag von bis zu 40 Euro eingesetzt werden 
und

c)  bei Bildungsveranstaltungen von mindestens drei bis 
maximal fünf Zeitstunden (Halbtagesveranstaltung) 
kann je Tag und Teilnehmerin beziehungsweise Teil-
nehmer ein teilnehmerbezogener Förderbetrag von bis 
zu 25 Euro eingesetzt werden.

4.5

Alle übrigen Veranstaltungen und freizeitpädagogische 
Maßnahmen, soweit sie mindestens 1,5 Stunden umfas-
sen, werden unabhängig von der Teilnehmendenzahl mit 
folgenden Pauschalbeträgen gefördert:

a)  für örtliche Maßnahmen 300 Euro und

b)  für überörtliche beziehungsweise regionale Maßnah-
men oder für Großveranstaltungen 3 000 Euro.

4.6

Die in Nummer 4.4 und 4.5 genannten Förderbeträge er-
höhen sich jährlich um den vom Landtag gemäß § 16 Ab-
satz 1 Satz 3 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes 
festgesetzten Schlüssel.

5

Verfahren

5.1

Die Zuwendung wird für Jahresvorhaben gewährt. Die 
Mittel dürfen weitergeleitet werden.

5.2

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1 und Muster 2 a 2 sowie die Anlage 2 RPJ zu 
verwenden.

5.3

Abweichend von Nummer  7 Allgemeiner Teil wird der 
Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt sowie einem zahlenmäßigen Nachweis. Es ist das 
Muster 3 a zu verwenden.

Zusätzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufügen:

a)  ein Finanzplan gemäß Anlage 2 RPJ,

b)  eine Aufstellung der Personalausgaben gemäß Bei-
blatt A,

c)  eine Aufstellung der Sachausgaben gemäß Beiblatt B,

d)  eine Aufstellung der Bildungsveranstaltungen gemäß 
Beiblatt C und

e)  eine Aufstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dieser Bildungsveranstaltungen gemäß Beiblatt D.

Darüber hinaus sind dem Verwendungsnachweis Kopien 
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen beizufü-
gen.

EFR zur Position 1.11: Akademie der Kulturellen 
 Bildung des Bundes und des Landes NRW e.V.

1

Zuwendungszweck

Die gezielte Qualifi zierung der musisch-kulturellen und 
medienpädagogischen Kinder- und Jugendbildungsar-
beit spielt eine wichtige Rolle. Das Land fördert die 
Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des 
Landes NRW e.V. Die Akademie hat schwerpunktmäßig 
die Aufgabe, Fortbildungsveranstaltungen und Kurse für 
haupt- und nebenberufl iche sowie für ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendarbeit 
durchzuführen.

2

Zuwendungsempfängerin

Zuwendungsempfängerin ist die Akademie der Kulturel-
len Bildung des Bundes und des Landes NRW e.V.

3

Bemessungsgrundlage

Gefördert werden notwendige und angemessene Perso-
nal- und Sachausgaben.

4

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form der institutionellen Förde-
rung als Fehlbedarfsfi nanzierung nach Maßgabe des 
Haushaltes gewährt. Die Höhe der Zuwendung wird 
jährlich vom für Jugend zuständigen Ministerium in Ab-
stimmung mit der fachlich zuständigen obersten Bun-
desbehörde festgelegt.

5

Verfahren

5.1

Die Zuwendung wird für Jahresvorhaben gewährt. Die 
Zuwendungsempfängerin hat einen Wirtschaftsplan vor-
zulegen.

5.2

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1 und Muster 2 b 1 sowie die Anlage 3 zu ver-
wenden.
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5.3

Der Verwendungsnachweis gemäß Muster 3 b 1 wird ver-
einbarungsgemäß gegenüber der fachlich zuständigen 
obersten Bundesbehörde gemäß der ANBest-I erbracht. 
Die Oberste Landesjugendbehörde des Landes Nord-
rhein-Westfalen und das zuständige Landesjugendamt 
erhalten eine Kopie des Verwendungsnachweises.

EFR zur Position 1.12: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V. 
(AJS NRW)

1
Zuwendungszweck

Die AJS NRW ist eine nach §  17 des Kinder- und Ju-
gendförderungsgesetzes geförderte Landesstelle. Sie hat 
zur Aufgabe, Handlungskonzepte für den erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz zu entwickeln. Hierzu gehö-
ren auch Strategien zur besseren Information und Auf-
klärung. Weiterhin ist sie mit der Information und Eva-
luation im Zusammenhang mit dem Jugendschutzgesetz 
beauftragt. Zugleich nimmt sie für die Oberste Landes-
jugendbehörde koordinierende Aufgaben wahr. Sie wirkt 
dabei insbesondere mit den Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe, den Eltern beziehungsweise Erziehungsbe-
rechtigten, den Schulen, der Polizei, den Jugend- und 
Ordnungsämtern sowie den Trägern des Jugendschutzes 
zusammen. Die Mittel dienen zur Förderung der AJS 
NRW.

2
Zuwendungsempfängerin

Zuwendungsempfängerin ist die AJS NRW.

3
Bemessungsgrundlage

Gefördert werden die für die Erfüllung der Aufgaben 
notwendigen und angemessenen Personal- und Sachaus-
gaben.

4
Fehlbedarfsfi nanzierung

Die Zuwendung wird in Form der institutionellen Förde-
rung als Fehlbedarfsfi nanzierung nach Maßgabe des 
Haushalts gewährt. 

5
Verfahren

5.1

Die Zuwendungen werden für Jahresvorhaben gewährt. 
Die Zuwendungsempfängerin hat einen Wirtschaftsplan 
vorzulegen.

5.2

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1, Muster 2 b 2 sowie die Anlage 3 zu verwenden.

5.3

Der Verwendungsnachweis gemäß Muster 3 b 2 wird ge-
mäß den ANBest-I erbracht. Dem Verwendungsnachweis 
sind die Anlage 3 sowie die Beiblätter A und B beizufü-
gen.

EFR zur Position 1.14: Förderung nach dem 
 Sonderurlaubsgesetz

1
Zuwendungszweck

Die Förderung erfolgt für den Einsatz von ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugend-
hilfe unter Inanspruchnahme von Sonderurlaub nach § 5 
des Sonderurlaubsgesetzes vom 31. Juli 1974 (GV. NRW. 
S. 768), in der jeweils geltenden Fassung. In begründeten 
Ausnahmefällen erfolgt eine Förderung auch dann, wenn 
der Sonderurlaub nach Regeln eines anderen Bundeslan-

des erteilt wurde und die weiteren Zuwendungsvoraus-
setzungen vorliegen.

2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind:

a)  die vom Land geförderten Jugendverbände,

b)  Mitgliedsverbände der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspfl ege und

c)  sonstige freie Träger und öffentliche Träger im Sinne 
des § 2 des Sonderurlaubsgesetzes.

3
Zuwendungsvoraussetzungen, Gegenstand der Förderung

Gefördert wird die Teilnahme von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe, wenn

a)  die Teilnahme sich auf Maßnahmen und Fachtagun-
gen nach § 1 des Sonderurlaubsgesetzes erstreckt,

b)  diesen Personen hierfür Urlaub nach § 2 des Sonder-
urlaubsgesetzes gewährt wird und

c)  ihnen hierdurch ein Verdienstausfall entsteht, der vom 
Zuwendungsempfänger ganz oder teilweise ausgegli-
chen wird.

4
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

4.1

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfi nanzie-
rung als Zuschuss gewährt. Die Höhe des jeweiligen 
Festbetrages ergibt sich aus einem jährlich neu festzu-
setzenden Prozentanteil des Bruttoverdienstausfalles.

4.2

Die Bagatellgrenze beträgt in Abweichung von Num-
mer 4.3.2 Allgemeiner Teil und Nummer 1.1 VV zu § 44 
LHO

a)  bei Zuwendungen an freie Träger 100 Euro und

b)  bei Zuwendungen an öffentliche Träger 500 Euro.

5
Verfahren

5.1

Die Zuwendung wird in den Fällen der Nummern 2.1 
und 2.2 für Jahresvorhaben gewährt. Die Mittel dürfen 
von der Zuwendungsempfängerin oder vom Zuwen-
dungsempfänger (Erstempfänger) an ihre beziehungs-
weise seine Untergliederungen weitergegeben werden. 
Sofern die Mittel an Untergliederungen oder Mitglieds-
organisationen weitergegeben werden, ist die Zuwen-
dungsempfängerin beziehungsweise der Zuwendungs-
empfänger verpfl ichtet, der Letztempfängerin bezie-
hungsweise dem Letztempfänger in verbindlicher Form 
die Einhaltung der Bestimmungen des Zuwendungsbe-
scheides einschließlich Anlagen aufzuerlegen. Bei der 
Weitergabe sind die Mittel als Zuschuss aus dem Kinder- 
und Jugendförderplan zu kennzeichnen und für das je-
weilige Haushaltsjahr auf einen Ausgleich in Höhe eines 
festzusetzenden Anteils des jeweils nachgewiesenen 
Bruttoverdienstausfalls zu begrenzen.

5.2

In Fällen der Nummer 2.3 wird die Zuwendung zu Ein-
zelmaßnahmen gewährt.

5.3

Abweichend von Nummer  6.6 Allgemeiner Teil werden 
für Jahresvorhaben freier Träger nach Nummer  5.1 die 
Auszahlungstermine wie folgt festgesetzt: ein Fünftel 
zum 15. Januar, ein Fünftel zum 15. April, zwei Fünftel 
zum 15. Juli und ein Fünftel zum 15. Oktober.
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5.4

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1, Muster 2 a 8 zu den Nummern 2.1 und 2.2, 
Muster 2 a 9 zu Nummer 2.3, Muster 2 a 10 für öffentli-
che Träger sowie die Anlage 6 zu verwenden.

5.5

Abweichend von Nummer  7 Allgemeiner Teil wird der 
Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt festgelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt sowie einem zahlenmäßigen Nachweis. Es ist das 
Muster 3 a zu verwenden.

Zusätzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufügen:

a)  eine auf den jeweiligen Projektträger bezogene Auf-
stellung der nach dem Sonderurlaubsgesetz Geförder-
ten gemäß Anlage 6 und

b)  die Bestätigungen gemäß Anlage 6 a.

Bei Weiterleitungen der Landesmittel an Dritte sind die 
von den empfangenden Stellen zu erbringenden Verwen-
dungsnachweise gemäß Nummer  6.9 ANBest-P vorzu-
halten.

EFR zur Position 1.15: Investitionen

1
Zuwendungszweck

Die Mittel sind bestimmt zur Erhaltung und Optimie-
rung der Infrastruktur von überörtlichen und besonders 
innovativen Einrichtungen in der Kinder- und Jugendar-
beit und Jugendsozialarbeit.

2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind die Träger der freien Jugendhilfe.

3
Zuwendungsvoraussetzungen

3.1

Gefördert werden:

a)  der Neu- und Erweiterungsbau,

b)  der Umbau,

c)  Maßnahmen der Bauunterhaltung, wie zum Beispiel 
die Erneuerung und der zusätzliche Einbau oder die 
Verbesserung von Installationen und betriebstechni-
schen Anlagen, Außenanlagen, 

d)  der Erwerb von Gebäuden und

e)  die Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von 
Einrichtungsgegenständen. 

3.2

Die geförderten Maßnahmen unterliegen der Zweckbin-
dung, die durch tatsächliche zweckentsprechende Nut-
zung abgegolten wird. 

Sie beträgt

a)  bei Baumaßnahmen und Erwerb nach Nummern 3.1 
Buchstabe a), b) und d) einschließlich Maßnahmen der 
Bauunterhaltung nach Nummer  3.1 Buchstabe c) 25 
Jahre,

b)  bei Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen 
 sowie Außenanlagen nach Nummer  3.1. Buchstabe c) 
15 Jahre und

c)  bei Beschaffung von Einrichtungsgegenständen nach 
Nummer 3.1 Buchstabe e) zehn Jahre.

In begründeten Ausnahmefällen kann die Bewilligungs-
behörde hiervon abweichen.

Bei vorübergehend nicht zweckentsprechender Nutzung 
kann die Bewilligungsbehörde bestimmen, dass die Ab-
geltung der Landesmittel ausgesetzt wird.

Bei dauernder nicht zweckentsprechender Nutzung ent-
scheidet die Bewilligungsbehörde über die Aufhebung 

der Zuwendungsbescheide und die Rückforderung der 
Landesmittel.

3.3

Ist die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger nicht Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigte oder Erbbauberechtigter mit einem Erb-
baurecht für mindestens die Dauer der Zweckbindung 
an dem Grundstück, auf dem die Baumaßnahme vorge-
nommen beziehungsweise für das die Beschaffung erfol-
gen soll, so soll die Bewilligungsbehörde die Gewährung 
der Zuwendung vom Bestehen eines sich über die Zeit 
der Zweckbindung erstreckenden zweckdienlichen 
Pacht-, Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages der Zu-
wendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 
mit der Grundstückseigentümerin oder dem Grund-
stückseigentümer oder der Erbbauberechtigten oder dem 
Erbbauberechtigten abhängig machen.

3.4

Eine dingliche Sicherung des für den Fall der Nichtein-
haltung der Zweckbindung bestehenden Rückzahlungs-
anspruchs ist regelmäßig nur dann vorzusehen, wenn der 
Zuschuss den Betrag von 500 000 Euro übersteigt. Ist die 
Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfän-
ger nicht Eigentümerin oder Eigentümer oder Erbbaube-
rechtigte oder Erbbauberechtigter, so soll eine dingliche 
Sicherung bereits bei Zuschüssen von über 50 000 Euro 
vorgesehen werden.

3.5

Bauvorhaben in Bauabschnitten werden nur gefördert, 
wenn jeder Abschnitt für sich funktionsfähig ist.

3.6

Personalwohnplätze werden nur gefördert, wenn sie sich 
innerhalb der Einrichtung oder in einem zur Einrichtung 
gehörenden Gebäudeteil befi nden.

4
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

4.1

Die Zuwendung erfolgt als Zuschuss in Form der Anteil-
fi nanzierung bis zu 70 Prozent der förderungsfähigen 
Gesamtausgaben. Bei Bereitstellung anderer öffentlicher 
Mittel kann sich die Finanzierungsart nach den Richtli-
nien des Zuschussgebers richten, der den größten Förde-
rungsanteil erbringt.

4.2

Der Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben sind 
folgende Kostengruppen der DIN 276 – Kosten im Bau-
wesen, Ausgabe Dezember 2018, in der Fassung von De-
zember 2018 zugrunde zu legen:

4.2.1
Baumaßnahmen

200  Vorbereitende Maßnahmen

300  Bauwerk – Baukonstruktionen mit Ausnahme der 
Kostengruppen 397 und 398

400  Bauwerk – Technische Anlagen

500  Außenanlagen und Freifl ächen

690  Sonstige Ausstattung

700  Baunebenkosten mit Ausnahme der Kostengruppen 
710, 720, 750, 760

4.2.2
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung in Verbindung 
mit Bauvorhaben

610  Allgemeine Ausstattung mit Ausnahme der Kosten-
gruppe 690

630  Informationstechnische Ausstattung
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4.2.3

Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Einrich-
tungsgegenständen, soweit sie nicht im Zusammenhang 
mit einer Baumaßnahme stehen

380  Baukonstruktive Einbauten

445  Beleuchtungsanlagen

470  Nutzungsspezifi sche und verfahrenstechnische An-
lagen

560  Einbauten in Außenanlagen und Freifl ächen

610  Allgemeine Ausstattung

630  Informationstechnische Ausstattung

4.2.4

Beim Erwerb von Gebäuden ist nur der Herstellungsauf-
wand des Gebäudes ohne Grundstücksanteil und Er-
schließung zuwendungsfähig.

4.2.5

Mehrausgaben von Bauvorhaben, die gegenüber dem 
Jahr der Bewilligung bis zur Fertigstellung des Vorha-
bens entstehen, können von der Bewilligungsbehörde im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel anerkannt werden.

5

Verfahren

5.1

Die Zuwendung wird für Einzelvorhaben gewährt.

5.2

Die Auszahlung ist bei Um- und Ausbau sowie Instand-
setzungsmaßnahmen auf Anforderung wie folgt vorzu-
nehmen:

a)  30 Prozent nach Beginn der Maßnahme,

b)  35 Prozent, wenn die Summe der Auftragsvergabe die 
Hälfte der Bauausgaben erreicht hat und soweit erfor-
derlich mindestens der Nachweis eines notariellen 
Antrages auf Eintragung der dinglichen Sicherung 
vorgelegt worden ist, und

c)  35 Prozent nach Fertigstellung der Maßnahme.

5.3

Die Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Neu- und Er-
weiterungsbauten) ist auf Anforderung wie folgt vorzu-
nehmen:

a)  30 Prozent nach Vergabe des Rohbauauftrages,

b)  35 Prozent nach Vorlage des Rohbauabnahmescheines 
und soweit vorgeschrieben mindestens eines notariel-
len Antrages auf Eintragung der dinglichen Sicherung 
und

c)  35 Prozent nach Vorlage des Schlussabnahmescheines.

5.4

Die Auszahlung bei Einrichtungsgegenständen richtet 
sich nach den ANBest-P.

5.5

Die Bewilligungsbehörde hat bei der Förderung von 
Bauvorhaben zugleich die Aufgaben nach Nummer 6 VV 
zu § 44 LHO wahrzunehmen. Bei Vorhaben mit örtlichem 
Einzugsbereich ist das Jugendamt an der Planung zu be-
teiligen. 

5.6

Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die Mus-
ter 1 und Muster 2 c sowie die Anlage 5 zu verwenden. 

5.7

Der Verwendungsnachweis nach Muster 3 c wird gemäß 
den NBest-Bau erbracht.

EFR zur Position 5.5: Bildungsangebote für junge 
 Menschen in den Jugendfreiwilligendiensten
1
Zuwendungszweck

Die Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) sind Bil-
dungsjahre für junge Menschen und gehören zu den be-
sonderen Formen des bürgerschaftlichen Engagements. 
Sie schaffen Lern- und Erfahrungsräume für junge Men-
schen und stärken sie in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung. Im Rahmen der beiden Jugendfreiwilligendienste 
erwerben Jugendliche wichtige soziale und persönliche 
Kompetenzen, die einen Berufseinstieg erleichtern. 

Bisher sind jedoch benachteiligte junge Menschen in den 
beiden Jugendfreiwilligendiensten deutlich unterreprä-
sentiert. Deshalb sollen die Träger des FSJ und des FÖJ 
spezielle Angebote für junge Menschen im Rahmen der 
beiden Jugendfreiwilligendienste entwickeln, deren Inte-
gration als gefährdet gilt. Im Rahmen eines Gesamtkon-
zeptes, in das die Einsatzstellen einbezogen werden sol-
len und das der Erhöhung der Bildungs- und Sozialkom-
petenz dient, soll neben den traditionellen Zielen der 
Jugendfreiwilligendienste insbesondere das Ziel einer 
besseren Integrationschance auf dem Arbeitsmarkt ver-
folgt werden.

Gefördert werden Maßnahmen, wie zum Beispiel Bil-
dungsangebote, die dazu beitragen, benachteiligten jun-
gen Menschen den Zugang zu FÖJ und FSJ zu ermögli-
chen oder dazu dienen, die Bekanntheit der Jugendfrei-
willigendienste unter benachteiligten jungen Menschen 
oder jungen Menschen mit Behinderungen zu steigern.

Als benachteiligte junge Menschen gelten Freiwillige, die 
sozial benachteiligt sind und beziehungsweise oder indi-
viduelle Beeinträchtigungen im Sinne von § 13 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch vorweisen. Hierzu zählen 
zum Beispiel Freiwillige, die keinen Schulabschluss oder 
einen Förderschulabschluss haben, und Freiwillige, die 
zwar über einen Schulabschluss verfügen, gleichzeitig 
aber mit besonderen individuellen Problemlagen bezie-
hungsweise Förderbedarfen wie zum Beispiel Sprach-
vermögen, abweichendem Verhalten, Abbruch einer 
Lehre belastet sind, die ihre Chancen auf eine gleichbe-
rechtigte gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigen. 
Hierzu zählen auch junge Menschen, die aufgrund ihrer  
Zuwanderungserfahrung benachteiligt sind.

Gefördert werden darüber hinaus Maßnahmen, wie zum 
Beispiel Bildungsangebote, die dazu beitragen, jungen 
Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Jugendfrei-
willigendienst zu ermöglichen. Damit wird die Chancen-
gleichheit junger Menschen mit Behinderung gefördert 
und gleichzeitig ermöglicht, die Voraussetzungen zu 
schaffen, damit junge Menschen mit Behinderungen ei-
nen Jugendfreiwilligendienst leisten können. Leistungen, 
auf die für junge Menschen mit Behinderung ein gesetz-
licher Anspruch besteht, können nicht gefördert werden.

2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind die in Nordrhein-Westfalen anerkannten Träger 
der Jugendfreiwilligendienste gemäß §  10 Absatz  2 Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz und die in §  10 Absatz  1 
Jugendfreiwilligendienstegesetz aufgeführten Träger.

3
Bemessungsgrundlage

Gefördert werden notwendige und angemessene Perso-
nal- und Sachausgaben.

4
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form der Anteilfi nanzierung ge-
währt. Die Höhe der Förderung beträgt 

a)  für den außergemeindlichen Bereich bis zu 85 Prozent 
und

b)  für öffentliche Träger 40 Prozent bis höchstens 
80 Prozent
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der von der Bewilligungsbehörde als zuwendungsfähig 
anerkannten Gesamtausgaben gemäß Anlage 7. Die Re-
gelungen der Nummer  1.3.8 Allgemeiner Teil bleiben 
hiervon unberührt.

5
Verfahren

5.1
Die Zuwendung wird für Einzelvorhaben gewährt.

5.2
Für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die 
Muster 1 und Muster 2 a 6 beziehungsweise Muster 2 a 7 
sowie die Anlage 1 zu verwenden.

5.3
Verwendungsnachweisverfahren

5.3.1

Für das Verwendungsnachweisverfahren nach Nummer 7 
Allgemeiner Teil sind zusätzlich das Muster 3 a sowie die 
Anlage 1 und die Beiblätter A und B zu verwenden.

5.3.2

Abweichend von Nummer  7 Allgemeiner Teil wird für 
Zuwendungen an den außergemeindlichen Bereich mit 
einer Fördersumme des Landes von unter 50 000 Euro 
der Umfang des Verwendungsnachweises wie folgt fest-
gelegt:

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt sowie einem zahlenmäßigen Nachweis. Es ist das 
Muster 3 a zu verwenden.

Zusätzlich sind dem Verwendungsnachweis beizufügen:

a)  ein Finanzplan gemäß Anlage 1,

b)  eine Aufstellung der Personalausgaben gemäß Bei-
blatt A und

c)  eine Aufstellung der Sachausgaben gemäß Beiblatt B.

Darüber hinaus sind Kopien der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigungen beim Projektträger vorzuhalten.

C
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Hinweise

1
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer 
Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runder-
lasses treten die Richtlinien für die Förderung nach dem 
Kinder- und Jugendförderplan vom 5. November 2018 
(MBl. NRW. S.  635), die zuletzt durch Runderlass vom 
6. Dezember 2023 (MBl. NRW. S. 1420) geändert worden 
sind, außer Kraft. 

2
Hinweise

Die Muster, Anlagen und Beiblätter werden nur im elekt-
ronischen Ministerialblatt und in der Sammlung des be-
reinigten Ministerialblattes (SMBl. NRW.) abgebildet.

Sie sind auch bei den Landschaftsverbänden Rheinland 
und Westfalen-Lippe (Landesjugendämter) erhältlich. 

– MBl. NRW. 2024 S. 921
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
aus dem „EFRE/JTF-Programm 2021-2027“ zu 

 produktiven Investitionen in kritische Technologien
(RL ProdInv)

Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 

Klimaschutz und Energie

Vom 20. August 2024

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1
Zuwendungszweck

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen 
zur Unterstützung von Investitionen im Zusammenhang 
mit Ansiedlungen und Erweiterungen von Produktions-
betrieben zur Entwicklung beziehungsweise Herstellung 
kritischer Technologien in den Sektoren digitale Techno-
logien und technologieintensive Innovationen, umwelt-
schonende und ressourceneffiziente Technologien sowie 
Biotechnologien, mit denen für den EU-Binnenmarkt ein 
innovatives, neues und wegbereitendes Element von er-
heblichem wirtschaftlichen Potenzial geschaffen wird 
oder die zu Verringerung oder Verhinderung von strategi-
schen Abhängigkeiten der Europäischen Union beitra-
gen.

1.2
Rechtsgrundlagen

Zuwendungen werden auf Grundlage dieser Richtlinie 
und nach Maßgabe folgender Regelungen gewährt:

a)  §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden LHO, sowie den Verwaltungsvorschriften zur 
Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. 
NRW. S. 445) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden VV zur LHO,

b)  Verwaltungsverfahrensgesetz NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S. 602) in der jeweils geltenden Fassung,

c)  Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 
13.  Dezember 2023 über die Anwendung der Arti-
kel  107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L, 2023/2831 vom 15.12.2023), im Folgenden De-
minimis-Verordnung,

d)  Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 27.9.2014, 
S.  65), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2023/1315 (ABl. L 167 vom 30.6.2023, S.  1) geändert 
worden ist, im Folgenden AGVO,

e)  Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsa-
men Bestimmungen für den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 
Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen ge-
rechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fi-
scherei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushalts-
vorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migra-
tions- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für fi nanzielle Hilfe im 
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 
231 vom 30.6.2021, S.  159; L 450 vom 16.12.2021, 
S. 158; L 241 vom 19.9.2022, S. 16; L 65 vom 2.3.2023, 
S. 59), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/795 
(ABl. L, 2024/795, 29.2.2024) geändert worden ist, im 
Folgenden Dach-VO,

f)  Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrich-
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tung des Fonds für einen gerechten Übergang (ABl. 
L  231 vom 30.6.2021, S.  1; L 421 vom 26.11.2021, 
S. 74), die durch die Verordnung (EU) 2024/795 (ABl. 
L, 2024/795, 29.2.2024) geändert worden ist, im Fol-
genden JTF-VO,

g)  EFRE/JTF-Rahmenrichtlinie NRW vom 7. November 
2023 (MBl. NRW. S.  1332) in der jeweils geltenden 
Fassung, die zuletzt durch Runderlass vom 1. Juli 2024 
(MBl. NRW S. 853) geändert worden ist, im Folgenden 
EFRE/JTF RRL,

h)  Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Ein-
richtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhalti-
ger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S.  13; 
L 142 vom 1.6.2023, S. 45),

i)  Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Ein-
richtung der Plattform Strategische Technologien für 
Europa (STEP) und zur Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG und der Verordnungen (EU) 2021/1058, 
(EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr.  1303/2013, 
(EU) Nr.  223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, 
(EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 
(ABl. L, 2024/795, 29.2.2024),

j)  Leitlinien zu einigen Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2024/795 zur Einrichtung der Plattform „Strate-
gische Technologien für Europa“ (STEP) der Europä-
ischen Kommission vom 13. Mai 2024 (ABl. C, 
C/2024/3209, 13.5.2024), im Folgenden STEP-Leitli-
nien,

k)  Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Bei-
hilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Rah-
mens für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirt-
schaft infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine 
– Krisenbewältigung und Gestaltung des Wandels 
vom 20. Juli 2023 (BAnz AT 04.08.2023, B1) in der je-
weils geltenden Fassung, im Folgenden BKR-Bundes-
regelung Transformationstechnologien.

1.3
Rechtsanspruch

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung einer 
Zuwendung. Die zuständige Bewilligungsbehörde ent-
scheidet aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Investitionen in die Entwicklung be-
ziehungsweise Herstellung kritischer Technologien ge-
mäß Nummer 2.1 im Rahmen der Ansiedlung neuer so-
wie Erweiterung bestehender Produktionsstandorte. För-
derfähig sind in diesem Zusammenhang die notwendigen 
Investitionen in materielle Vermögenswerte wie Grund-
stücke, Gebäude, Anlagen, Ausrüstung und Maschinen 
sowie in immaterielle Vermögenswert wie Patentrechte, 
Lizenzen oder sonstiges geistiges Eigentum.

2.1
Kritische Technologien

Als kritische Technologien im Sinne dieser Richtlinie 
gelten:

a)  digitale Technologien und technologieintensive Inno-
vationen, insbesondere

 aa)  Quantentechnologien,

 bb)  Fortschrittliche Halbleitertechnologien,

 cc)  Fortschrittliche Sensortechnologien,

 dd)  Künstliche Intelligenz,

 ee)  Robotik und autonome Systeme u.a. für industri-
elle und Mobilitätsanwendungen,

 ff)  Fortschrittliche Konnektivitäts-, Navigations- und 
Digitaltechnologien,

b)  umweltschonende und ressourceneffiziente Technolo-
gien, insbesondere

 aa)  Fortschrittliche Materialien sowie Fertigungs- und 
Recyclingtechnologien,

 bb)  Technologien der Kreislaufwirtschaft, auch zur 
Wiedergewinnung kritischer Rohstoffe, 

 cc)  Erneuerbare Energien einschließlich Erneuerbare 
Wärme,

 dd)  Wasserstofftechnologien,

 ee)  Stromnetztechnologien, 

 ff)  Batterie- und Energiespeichertechnologien,

 gg)  Energiesystembezogene Effizienztechnologien,

 hh)  Transformative industrielle Technologien für die 
Dekarbonisierung (einschließlich Technologien 
unter Buchstabe c),

 ii)  Klimafreundliche Antriebstechnologien für den 
Verkehr, 

 jj)  Nachhaltige alternative Kraftstoffe und Erneuer-
bare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs, 

c)  Biotechnologien, u.a. in der Bioinformatik, in den Ver-
fahrenstechniken sowie in der Zell- und Gewebekul-
tur und -technik.

2.2
Förderausschlüsse

Nicht gefördert werden kann die Verlagerung von Be-
triebs- und Produktionsstätten.

Ebenfalls nicht förderfähig sind Investitionen im Zu-
sammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung und Ver-
marktung von Tabak und Tabakerzeugnissen (Artikel  9 
Satz 1 Buchstabe b JTF-VO) sowie Investitionen im Zu-
sammenhang mit der Produktion, Verarbeitung, Beförde-
rung, Verteilung, Speicherung oder Verbrennung fossiler 
Brennstoffe (Artikel 9 Satz 1 Buchstabe d JTF-VO).

3
Zuwendungsempfangende

3.1

Zuwendungsempfangende sind:

a)  kleine und mittlere Unternehmen,

b)  große Unternehmen.

Als Unternehmen gilt dabei jede Einheit, unabhängig 
von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 
im Sinne des EU-Beihilferechts ausübt. Kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) im Sinne dieser Förderrichtli-
nie sind Unternehmen, die die Voraussetzungen des An-
hangs I der AGVO erfüllen.

3.2

Nicht antragsberechtigt sind:

a)  Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der Europäi-
schen Kommission zur Feststellung der Unzulässig-
keit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem 
Binnenmarkt nicht nachgekommen sind,

b)  Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Arti-
kel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO, auf die mindestens 
einer der Umstände des Artikels 2 Nummer 18 Buch-
staben a bis e AGVO zutrifft,

c)  Unternehmen beziehungsweise Sektoren in den Fällen 
des Artikels 1 Absätze 2, 3 und 5 AGVO sowie

d)  natürliche oder juristische Personen, die aufgrund von 
aktuellen Sanktionsbestimmungen von Förderungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen sind.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Mit den Investitionen muss ein innovatives, neues und 
wegbereitendes Element von erheblichem wirtschaftli-
chen Potenzial für den EU-Binnenmarkt geschaffen wer-
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den oder die Investitionen müssen zu einer Verringerung 
oder Verhinderung von strategischen Abhängigkeiten der 
Europäischen Union gemäß den STEP-Leitlinien beitra-
gen. Dies ist im Antragsverfahren darzustellen.

4.1

Förderkulisse

Gefördert werden nur Vorhaben, die

a)  im Rheinischen Revier in der Städteregion Aachen, 
der kreisfreien Stadt Mönchengladbach, den Kreisen 
Düren und Heinsberg, dem Rhein-Erft-Kreis und dem 
Rhein-Kreis Neuss sowie

b)  im nördlichen Ruhrgebiet in der kreisfreien Stadt 
Bottrop und den kreisangehörigen Städten Dorsten, 
Gladbeck und Marl

umgesetzt werden.

4.2

Laufzeit des Vorhabens

Für die Zuwendung werden Mittel aus dem Aufbauinst-
rument der Europäischen Union gemäß Artikel 4 JTF-VO 
verwendet. Vorhaben können nur bewilligt werden, wenn 
in einem plausiblen Zeit- und Ausgabenplan dargelegt 
werden kann, dass der Abruf von mindestens einem Drit-
tel der Zuwendung bis zum Ablauf des 30. September 
2026 gewährleistet und das Vorhaben bis spätestens zum 
Ablauf des 31. Dezember 2029 vollständig abgeschlossen 
und abgerechnet ist.

4.3

Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns

Es werden nur Vorhaben gefördert, für die die Zuwen-
dungsempfangenden vor Beginn des Vorhabens einen 
elektronischen Antrag bei der Bewilligungsbehörde ge-
stellt haben und mit denen vor Erteilung des Zuwen-
dungsbescheides noch nicht begonnen worden ist (vor-
zeitiger Maßnahmenbeginn).

Als Beginn des Investitionsvorhabens ist der Beginn der 
Bauarbeiten oder der Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu 
werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung bis Leis-
tungsphase 6 der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl.  I S.  2276), die zu-
letzt durch Artikel  3 des Gesetzes vom 22. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, und Bodenun-
tersuchung nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, 
sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. Der Grunder-
werb, außer im Falle des Erwerbs einer von Stilllegung 
bedrohten Betriebsstätte, ist nicht als Beginn des Vorha-
bens anzusehen, es sei denn, die Ausgaben des Grunder-
werbs sollen in die Förderung einbezogen werden.

Auf Antrag kann eine Ausnahme vom Verbot des vorzei-
tigen Maßnahmenbeginns auf eigenes Risiko durch die 
zuständige Bewilligungsbehörde genehmigt werden. Der 
Maßnahmenbeginn ist für jede beantragte Maßnahme 
des Vorhabens einzeln nachzuweisen.

4.4

Angeordnete Maßnahmen und Öffentlich-rechtliche 
 Genehmigungen 

Es darf sich bei dem Vorhaben weder um eine Reparatur- 
oder Ersatzteilbeschaffung, noch um eine gesetzlich vor-
geschriebene oder behördlich angeordnete Maßnahme 
handeln.

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen, die zur Durchfüh-
rung des Investitionsvorhabens erforderlich sind, sollen 
mit dem Antrag eingereicht werden, oder spätestens zum 
ersten Mittelabruf vorliegen. Der Zuwendungsbescheid 
ersetzt nicht die aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
bestehende Verpfl ichtung, für das beabsichtigte Vorhaben 
eine Genehmigung, Erlaubnis oder Zustimmung einzu-
holen.

4.5
Klima- und Umweltverträglichkeit

Gemäß Nummer  2.2 EFRE/JTF RRL werden bei einer 
Förderung aus EU-Mitteln ausschließlich Vorhaben un-
terstützt, die die klima- und umweltpolitischen Stan-
dards und Prioritäten der Europäischen Union beachten, 
mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und dem Pariser Klimaschutzübereinkom-
men im Einklang stehen sowie keine erhebliche Beein-
trächtigung der Umweltziele im Sinne von Artikel 17 der 
Verordnung (EU) 2020/852 verursachen. Vorhaben sind 
so zu errichten, dass sie durch potenzielle langfristige 
Auswirkungen des Klimawandels nicht gefährdet wer-
den. Im Falle einer Förderung nach der EFRE/JTF RRL 
sind daher notwendige Angaben zu den Querschnittszie-
len und zur Klimaverträglichkeit des Infrastrukturvor-
habens im Antrag auszufüllen. Die aktuellen Fragebögen 
hierzu sind auf www.efre.nrw.de hinterlegt.

4.6
Beitrag zu den Auswahlkriterien

Es werden ausschließlich Vorhaben unterstützt, die nach 
den vom EFRE/JTF-Begleitausschuss NRW genehmigten 
Auswahlkriterien in Anlage 1 der EFRE/JTF RRL för-
derwürdig sind. Dies ist im Antragsverfahren darzustel-
len.

4.7
Verbot der Verlagerung

Zuwendungsempfangende dürfen in den beiden Jahren 
vor der Beantragung der Zuwendung keine Verlagerung 
hin zu der Betriebsstätte vorgenommen haben, in der die 
Erstinvestition, für die die Förderung beantragt wird, ge-
tätigt werden soll, und verpfl ichten sich, dies auch in den 
beiden Jahren nach Abschluss der Erstinvestition, für die 
die Zuwendung beantragt wird, nicht zu tun.

4.8
Dauerhaftigkeit des Vorhabens

Zuwendungsempfangende müssen die Zuwendung zu-
rückzahlen, wenn binnen fünf Jahren nach der Ab-
schlusszahlung an den Begünstigten oder gegebenenfalls 
innerhalb der Frist gemäß den Vorschriften über staatli-
che Beihilfen die Produktionstätigkeit aufgegeben oder 
an einen Standort außerhalb des Regierungsbezirks, in 
dem das Vorhaben gefördert wurde, verlagert wird.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Die Förderung auf der Basis dieser Richtlinie erfolgt in 
dem von der De-minimis-Verordnung und der AGVO 
vorgegebenen Rahmen oder auf Grundlage der BKR-
Bundesregelung Transformationstechnologien. Darüber 
hinaus erfolgt die Förderung, sofern keine Beihilfe fest-
zustellen ist, beihilfefrei.

5.1
Zuwendungsart

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung.

5.2
Finanzierungsart

Die Förderung erfolgt als Zuwendung im Wege der An-
teilsfi nanzierung.

5.3
Form der Zuwendung

Die Förderung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben nach Maß-
gabe dieser Richtlinie.

5.4
Zuwendungsfähige Ausgaben

Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben für die Entwick-
lung oder Herstellung kritischer Technologien nach 
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Nummer  2.1 zählen auf Basis der gewählten beihilfe-
rechtlichen Grundlage:

a)  Grunderwerb, soweit der Betrag nicht mehr als 
10  Prozent beziehungsweise bei Brachfl ächen und 
ehemals industriell genutzten Flächen mit Gebäuden 
nicht mehr als 15 Prozent der förderfähigen Gesamt-
ausgaben des betreffenden Vorhabens beträgt,

b)  Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden ein-
schließlich erforderlicher Umfeldmaßnahmen wie 
bauliche und technische Arbeiten beziehungsweise In-
vestitionen, die unmittelbar zur Vorbereitung und 
Umsetzung eines Investitionsvorhabens im Sinne von 
Nummer 2 notwendig sind, 

c)  Beschaffung und Installation der hierfür erforderli-
chen Anlagen und Maschinen,

d)  Patente, Lizenzen, die für die Entwicklung oder Her-
stellung kritischer Technologien nach Nummer 2.1 im 
Rahmen des Investitionsvorhabens erforderlich sind.

Die beihilfegewährende Stelle prüft im Einzelfall, wel-
che beihilferechtliche Grundlage für die zuwendungsfä-
higen Ausgaben auf das jeweilige Vorhaben angewendet 
werden kann.

Im Rahmen von Förderungen auf Grundlage der AGVO 
sowie der BKR-Bundesregelung Transformationstechno-
logien sind die beihilfefähigen Kosten durch schriftliche 
Unterlagen zu belegen, die klar, spezifi sch und aktuell 
sein müssen. Für die Berechnung der Beihilfeintensität 
und der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor 
Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben herangezo-
gen.

Die Umsatzsteuer, die nach § 15 des Umsatzsteuergeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
2005 (BGBl.  I S.  386), das zuletzt durch Artikel  22 des 
Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geän-
dert worden ist, als Vorsteuer abziehbar ist, gehört nicht 
zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.

5.5
Höhe der Zuwendung, Beihilfeintensität

Die Förderung kann unter Beachtung der Voraussetzun-
gen der VV zu § 44 LHO mit bis zu 90 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben des Vorhabens erfolgen. Die 
Beihilfeintensität und die damit verbundene Höhe der 
Zuwendung sind abhängig von der Unternehmensgröße 
und der gewählten beihilferechtlichen Grundlage. Die 
beihilfefähigen Kosten können je nach beihilferechtli-
cher Grundlage variieren.

Die Höhe der jeweiligen Zuwendung richtet sich ferner 
nach den beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen 
Union sowie den haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

5.5.1
Förderung nach AGVO

5.5.1.1

Bei einem Vorhaben nach Artikel  36 AGVO beträgt die 
Höhe der Zuwendung bis zu 50 Prozent der Investitions-
mehrkosten bzw. der gesamten Investitionskosten. Die 
Berechnung der beihilfefähigen Kosten richtet sich nach 
den Maßgaben des Artikels 36 AGVO. Förderungen auf 
Grundlage des Artikels 36 AGVO müssen die in Kapitel I 
der AGVO festgelegten Voraussetzungen allgemeiner Art 
und die in Artikel 36 AGVO festgelegten Freistellungsvo-
raussetzungen spezieller Art erfüllen.

5.5.1.2

Bei einem Vorhaben nach Artikel  38 AGVO beträgt die 
Höhe der Zuwendung bis zu 30 Prozent der Investitions-
mehrkosten, die für die Verbesserung der Energieeffizi-
enz erforderlich sind, beziehungsweise bis zu 30 Prozent 
der gesamten Investitionskosten. Die Berechnung der 
beihilfefähigen Kosten richtet sich nach den Maßgaben 
des Artikels 38 AGVO. Förderungen auf Grundlage des 
Artikels 38 AGVO müssen die in Kapitel I der AGVO 
festgelegten Voraussetzungen allgemeiner Art und die in 
Artikel 38 AGVO festgelegten Freistellungsvoraussetzun-
gen spezieller Art erfüllen.

5.5.1.3

Bei einem Vorhaben nach Artikel  41 AGVO beträgt die 
Höhe der Zuwendung bis zu 45 Prozent der Investitions-
kosten. Die Berechnung der beihilfefähigen Kosten rich-
tet sich nach den Maßgaben des Artikels 41 AGVO. För-
derungen auf Grundlage des Artikels 41 AGVO müssen 
die in Kapitel I der AGVO festgelegten Voraussetzungen 
allgemeiner Art und die in Artikel 41 AGVO festgelegten 
Freistellungsvoraussetzungen spezieller Art erfüllen.

5.5.1.4

Bei einem Vorhaben nach Artikel  47 AGVO beträgt die 
Höhe der Zuwendung bis zu 40 Prozent der Investitions-
mehrkosten beziehungsweise bis zu 40 Prozent der ge-
samten Investitionskosten, wenn es sich bei der Investi-
tion um die Installation einer zusätzlichen Komponente 
für eine bereits bestehende Anlage handelt und es kein 
weniger umweltfreundliches Äquivalent zu dieser Inves-
tition gibt oder der Antragstellende nachweisen kann, 
dass ohne die Zuwendung keine Investition getätigt 
würde. Die Berechnung der beihilfefähigen Kosten rich-
tet sich nach den Maßgaben des Artikels 47 AGVO.

Förderungen auf Grundlage des Artikels 47 AGVO müs-
sen die in Kapitel I der AGVO festgelegten Voraussetzun-
gen allgemeiner Art und die in Artikel 47 AGVO festge-
legten Freistellungsvoraussetzungen spezieller Art erfül-
len.

5.5.1.5

Bei Vorhaben gemäß der Buchstaben 5.5.1.1 bis 5.5.1.4 
kann die Höhe der Zuwendung bei einem mittleren Un-
ternehmen um 10 Prozentpunkte und bei einem kleinen 
Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

5.5.1.6

Bei Vorhaben gemäß der Buchstaben 5.5.1.1 und 5.5.1.2 
kann die Höhe der Zuwendung bei Investitionen in För-
dergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c um 5 
Prozentpunkte erhöht werden.

5.5.1.6

Bei Vorhaben gemäß der Buchstaben 5.5.1.1 und 5.5.1.2 
kann eine vereinfachte Berechnungsmethode unter Ver-
zicht eines kontrafaktischen Szenarios für die beihilfefä-
higen Kosten gemäß Artikel 36 Absatz 11 und Artikel 38 
Absatz 8 AGVO herangezogen werden. Gefördert werden 
können die gesamten Investitionskosten. Die geltenden 
Beihilfeintensitäten gemäß Buchstabe a beziehungsweise 
Buchstabe b und Aufschläge gemäß Buchstaben e und f 
sind um 50 Prozent zu verringern.

5.5.1.7

Unter Beachtung der Vorgaben dieser Richtlinie können 
bei einer Förderung auch weitere beihilferechtliche 
Grundlagen nach der AGVO herangezogen werden. In 
diesen Fällen muss eine gesonderte Anzeige der Einzel-
beihilfe über die Internetanwendung der Europäischen 
Kommission zur Übermittlung der Anmeldung von 
staatlichen Beihilfen „State Aid Notifi cation Interactive 
2“, im Folgenden SANI2, vorgenommen werden.

5.5.2
Förderung nach BKR-Bunderegelung 
 Transformationstechnologien

Bei einem Vorhaben nach §  2 der BKR-Bundesregelung 
Transformationstechnologien beträgt die Höhe der Zu-
wendung bis zu 15 Prozent der beihilfefähigen Kosten. 
Förderungen auf Grundlage von §  2 BKR-Bundesrege-
lung Transformationstechnologien müssen die in der 
BKR-Bundesregelung Transformationstechnologien fest-
gelegten Voraussetzungen erfüllen.

Bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Ab-
satz 3 Buchstabe c AEUV, die nach geltender Förderge-
bietskarte für die Bundesrepublik Deutschland als C-
Fördergebiete ausgewiesen sind, kann die Höhe der Zu-
wendung auf bis zu 20 Prozent der beihilfefähigen 
Kosten angehoben werden.
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Bei Investitionen kleiner Unternehmen kann die Höhe 
der Zuwendung um weitere 20 Prozentpunkte und bei 
Investitionen mittlerer Unternehmen um 10 Prozent-
punkte angehoben werden.

5.5.3
Förderung nach De-minimis

Im Falle einer Förderung über die De-minimis-Verord-
nung beträgt der Förderhöchstbetrag 300 000 Euro und 
mindert sich um die De-minimis-Beihilfen, die die Zu-
wendungsempfangenden in den letzten drei Jahren vor 
Bewilligung dieser Förderung erhalten haben. Die Ge-
währung einer De-minimis-Beihilfe setzt voraus, dass 
das betreffende Unternehmen im Rahmen der Antrag-
stellung eine Erklärung abgibt, in dem es alle anderen 
De-minimis-Beihilfen angibt, die ihm in einem Zeitraum 
von drei Jahren gewährt wurden.

5.5.4
Notifi zierung

Unter Beachtung der Vorgaben dieser Richtlinie können 
bei einer Förderung soweit erforderlich im Einzelfall 
Beihilfen bei der EU-Kommission notifi ziert werden.

5.6
Höchstbetrag und Mindestbetrag

Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn die förderfähi-
gen Gesamtausgaben mehr als 200 000 Euro betragen.

Der Förderhöchstbetrag liegt bei einer Förderung über 
die AGVO gemäß Abschnitt 7 der Verordnung bei 30 Mil-
lionen Euro je Unternehmen und Investitionsvorhaben, 
mit Ausnahme bei einer Förderung für gewidmete Infra-
struktur und Speicher im Sinne des Artikels 36 Absatz 4 
AGVO, bei der der Förderhöchstbetrag bei 25 Millionen 
EUR je Unternehmen und Investitionsvorhaben liegt.

Der Förderhöchstbetrag liegt bei einer Förderung über 
die BKR-Bundesregelung Transformationstechnologien 
bei 150 Millionen Euro je Unternehmen in Deutschland. 
Bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Ab-
satz 3 Buchstabe c AEUV, die nach geltender Förderge-
bietskarte für die Bundesrepublik Deutschland als C-
Fördergebiete ausgewiesen sind, darf der Gesamtbetrag 
der Beihilfe 200 Millionen Euro je Unternehmen in 
Deutschland nicht übersteigen

5.7
Kumulierung

Die Kumulierung der Förderung nach dieser Richtlinie 
mit anderen staatlichen Förderungen ist nicht zulässig. 
Das Verbot der Doppelförderung ist einzuhalten.

Soweit es sich bei den nach dieser Förderrichtlinie ge-
währten Zuwendungen um Beihilfen im Sinne des euro-
päischen Beihilferechts handelt, sind die Kumulierungs-
vorgaben des EU-Beihilfenrechts einzuhalten. Bei der 
Gewährung von Zuwendungen auf der Grundlage der 
De-minimis-Verordnung sind die Kumulierungsregeln 
des Artikels 5 der De-minimis-Verordnung einzuhalten. 
Bei der Gewährung von Beihilfen auf der Grundlage der 
AGVO sind die Kumulierungsregeln in Artikel  8 AGVO 
zu beachten.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Auf Grundlage der AGVO gewährte Zuwendungen wer-
den gemäß Artikel 9 AGVO veröffentlicht. Auf Grundlage 
der BKR-Bundesregelung Transformationstechnologien 
gewährte Zuwendungen werden gemäß § 4 BKR-Bundes-
regelung Transformationstechnologien veröffentlicht. 

Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 100 000 
Euro, die auf Grundlage der AGVO oder der BKR-Bun-
desregelung Transformationstechnologien gewährt wird, 
müssen binnen sechs Monaten nach dem Tag der Gewäh-
rung der Beihilfe in der Beihilfentransparenzdatenbank 
der Europäischen Kommission veröffentlicht werden. 
Hierzu ist das Transparency Award Module (https://web-
gate.ec.europa.eu/competition/transparency) zu nutzen.

Zudem müssen sämtliche Zuwendungen, die auf Grund-
lage der BKR-Bundesregelung Transformationstechnolo-
gien gewährt werden, gemäß § 4 Absatz 3 BKR-Bundes-
regelung Transformationstechnologien innerhalb von 
60 Tagen nach ihrer Gewährung gegenüber der Europä-
ischen Kommission angezeigt werden. Hierfür muss der 
Zuwendungsempfänger gemäß §  4 Absatz  4 BKR-Bun-
desregelung Transformationstechnologien der beihilfege-
benden Stelle die in Anhang II der Mitteilung der Kom-
mission Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft infolge des Angriffs Russlands 
auf die Ukraine – Krisenbewältigung und Gestaltung des 
Wandels (ABl. C 101 vom 17.3.2023, S. 3) verlangten An-
gaben übermitteln.

Vor Gewährung einer De-minimis-Beihilfe ist dem zu-
wendungsempfangendem Unternehmen schriftlich oder 
elektronisch die voraussichtliche Höhe der Beihilfe zu 
bescheinigen und es ist unter ausdrücklichem Verweis 
auf die De-minimis-Verordnung darauf hinzuweisen, 
dass es sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt. Die 
Angaben zu gewährten De-minimis-Beihilfen werden ab 
dem 1. Januar 2026 in einem zentralen Register auf nati-
onaler oder Unionsebene erfasst.

7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung er-
folgt über das EFRE.NRW.online-Portal unter Verwen-
dung der Antragsformulare bei der Bewilligungsbehörde.

Im Bewerbungsverfahren werden nur Anträge berück-
sichtigt, die vollständig und prüffähig eingereicht wer-
den.

7.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist für Vorhaben nach Nummer 4.1 
a) die Bezirksregierung Düsseldorf und für Vorhaben 
nach Nummer 4.1 b) die Bezirksregierung Münster.

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuschüsse sowie für die Prüfung der Verwendung, die 
Rücknahme oder den Widerruf des Zuwendungsbeschei-
des, die Rückforderung der gewährten Zuschüsse und die 
Verzinsung gelten die Regelungen der LHO sowie der VV 
zur LHO, das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW sowie 
die Regelungen der EFRE/JTF RRL.

8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 20. August 2024 
in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2027 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 934
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II.

Ministerpräsident

Berufskonsularische Vertretung 
der Bundesrepublik Nigeria in Frankfurt a.Main

Bekanntmachung 
des Ministerpräsidenten 

M 4 – 02.65-1/24

Vom 9. April 2024

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung der Bundesrepublik Nigeria in 
Frankfurt am Main ernannten Herrn Yakubu Audu 
DADU am 19. August 2024 das Exequatur als General-
konsul erteilt. 

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, Bayern, 
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz. 

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Wahab Ade-
kola Akande, am 28. Juni 2021 erteilte Exequatur ist er-
loschen.

– MBl. NRW. 2024 S. 939
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